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Dorfhaus-Mittagstisch
LECKERES ESSEN WARTET AUF DICH!

Der Förderverein Dorfhaus in 
Lauterburg freut sich auf Dich!

LINSEN MIT SPÄTZLE UND SAITENWURST  8,50 €
FÜR KINDER: SPÄTZLE MIT SOSSE  2,50 €

VOM URLESBAUER LAUTERBURG

HAUPTGERICHT

WANN?

WO?

MITTWOCH, 15.05.2024
AB 12:00 - 15:00 UHR

IM DORFHAUS LAUTERBURG

WER?

WIE?

ALLE DORFBEWOHNER, JUNG UND ALT!

VORANMELDUNG BIS SPÄTESTENS DIENSTAG, DEN 14.05.2024
BEI STEFANIE UNTER DER: 07365 / 5347

Vereins- und Straßenfeste waren 
aus dem öffentlichen Leben vor 
der Corona-Pandemie nicht mehr 
wegzudenken. Inzwischen ist es 
jedoch wieder möglich, Veranstal-
tungen durchzuführen. Getränke 
und Speisen spielen dabei eine 

wichtige Rolle. Hygienefehler beim Umgang mit Lebens-
mitteln können zu schwerwiegenden Erkrankungen führen.
Jeder, der außerhalb des privaten hauswirtschaftlichen 
Bereichs mit Lebensmitteln umgeht, sollte sich der Eigen-
verantwortung bei der Vermeidung von lebensmittelbeding-
ten Infektionen bewusst sein.

Der DRK-Ortsverein Essingen bietet allen Vereinen der 
Gemeinde Essingen kostenlos eine Informationsveranstal-
tung über Lebensmittelsicherheit auf Vereins- und Straßen-
festen sowie die Belehrung nach dem Infektionsschutzge-
setz an.

Hierzu wird am

Dienstag, 14. Mai 2024, um 19.00 Uhr 
(Einlass ab 18.45 Uhr)

im Feuerwehrgerätehaus Essingen, Bahnhofstr. 20, 

die Belehrung angeboten.

DRK-ORTSVEREIN ESSINGEN   

Feste feiern – aber sicher
Informationsveranstaltung über 
Lebensmittelsicherheit und Bestimmungen 
des Infektionsschutzgesetzes

 NNeeuu iinn LLaauutteerrbbuurrgg —— NNeeuu iinn LLaauutteerrbbuurrgg —— NNeeuu iinn LLaauutteerrbbuurrgg 

Singen hebt die Stimmung, wirkt sich positiv auf die Gesundheit von Kindern aus 
und fördert die Gemeinschaft. Singen fördert die Kreativität und Konzentrations-
fähigkeit. Sprachgefühl und Wortschatz werden trainiert

Nicht nur aus diesen Gründen hat sich der Liederkranz 
Lauterburg dazu entschlossen, einen

zu gründen.
Die erste Übungsstunde findet nach den Pfingstferien, am 

Mittwoch, dem 5. Juni 2024, ab 16.30 Uhr 
im Dorfhaus statt. Hierzu sind alle interessierten Kinder im Alter von 3 –7 Jahren, zusam-
men mit ihren Eltern herzlich eingeladen.
Selbstverständlich sind Kinder aus den umliegenden Ortschaften  ebenfalls willkommen.
Weitere Informationen, Voraussetzungen und die weiteren 
Planungen werden dort den Eltern mitgeteilt. Bitte nehmen 
sie für die Kinder eine Sitzgelegenheit (Kissen o.ä.) mit

Auf Euer Kommen freut sich  der Liederkranz Lauterburg, Kinderchorleitung
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FÜR DAS MITTEILUNGSBLATT GESUCHT
Für einen Zustellbezirk in Essingen suchen wir ab Juli 2024 
einen

Austräger m/w/d
Diese Tätigkeit eignet sich für alle, die sich gern an der frischen 
Luft bewegen und zuverlässig sind.
Es sind ca. 120 Mitteilungsblätter auszutragen.
Interessenten möchten sich bitte mit dem Krieger-Verlag 
GmbH, Postfach 11 03, Tel. 07953/9801-23, 74568 Blaufelden, 
E-Mail: stefanie.kastler@krieger-verlag.de in Verbindung
setzen, wo auch nähere Einzelheiten zu erfahren sind.

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungs-
berichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentlichungen der 
Gemeindeverwaltung Essingen ist Bürgermeister Hofer oder sein 
Vertreter im Amt. Für den übrigen Inhalt der jeweilige Auftraggeber.

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 
Blaufelden, Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 98 01-90

IMPRESSUM

Wir sagen Danke!!!
Unsere Hochbeete haben wieder neue Erde bekom-
men, sodass wir wieder Leckeres darin anpfl anzen 
können.

Danke an die Männer vom Bauhof dafür!

Dann hieß es auch schon ran an die Schaufeln. Denn 
Herr Ochenatu (Kindergartenpapa) brachte uns einige 
Setzlinge von der Gärtnerei Welzel, bei der er arbeitet.

Auch hierfür ein Dankeschön!

Und zum Abschluss gab es noch von unserer Erzieherin 
Sandra Erdbeerpfl anzen und Blumensamen, die wir 
ebenfalls eingesät bzw. eingepfl anzt haben.

Jetzt heißt es nur noch gießen und abwarten auf die 
erste Ernte von Salat, Erdbeeren und weiterem Gemüse.

Wir sagen Danke!!!

Kindergarten 
„Sternschnuppe“
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Allgemeinärztlicher und augenärztlicher
Notfalldienst für Essingen und Lauterburg
täglich von 18.00 Uhr – 8.00 Uhr, Mittwoch ab 13.00 Uhr, Freitag 
von 16.00 Uhr – 8.00 Uhr (Samstag) und am Wochenende durch-
gehend. Tel. 116 117

Notfallpraxis Aalen
am Ostalb-Klinikum-Aalen
Am Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten: Mi., 13.0. - 22.00 Uhr; Fr., 16.0. - 22.00 Uhr;
Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Notfallpraxis Ellwangen
an der St. Anna-Virngrund-Klinik
Dalkinger Str. 8, 73479 Ellwangen
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter folgender Rufnum-
mer zu erfragen: Tel. 0761/12012000

Telefonseelsorge
Gesprächspartner rund um die Uhr, Tel. 0800/1110111

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst am Wochenende zu erfragen bei 
Ihrem Haustierarzt zu entnehmen aus der Tageszeitung.

Notdienst Wasser
Landeswasserversorgung: Tel. 07345/9638-2121
außer für Lauterburg, Birkenteich und Wental
ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung
Tel. 07328/6272 oder Mobil 0174/2131584

Terminänderungen möglich – alle Angaben ohne Gewähr.

So., 12.5. -  TSV Essingen Fußball 1. Mannschaft
  Heimspiel, 15.30 Uhr

Di., 14.5. -  Katholische Kirchengemeinde Herz-Jesu 
  Essingen
  KGR-Sitzung, 19.30 Uhr

Mi., 16.5. -  Dorfmuseum Essingen
  Vereinsabend für Mitglieder im Stüble, 
  ab 18.30 Uhr
 -  Gemeinde Essingen
  Sitzung Gemeinderat, 18.30 Uhr

Do., 16.5. - Landfrauen Essingen/Lauterburg
  Veras Milchmanufaktur, 14.00 Uhr

Fr., 17.5. - Skatverein Karo-Dame Essingen
  Kartenspielabend ab 20.00 Uhr 
  im Gasthaus zum Bären

VERANSTALTUNGEN DER WOCHE

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST

Notrufnummern
 – Rettungsdienst-Notfallrettung/Notarzt für akut lebensbe-

drohliche Zustände ist rund um die Uhr zu erreichen über:
  Tel. 1 12

 – Krankentransporte: Tel. 1 92 22

 – Feuerwehr: Tel. 1 12

Kinderhaus „Ra� elki�te“
Wir feiern Oma-und-Opa-Nachmittag im Kinderhaus Rappelkiste
Am Mittwoch, 17.4.2024, Dienstag, 23.4.2024 und Mittwoch, 
24.4.2024 fanden im Kinderhaus Rappelkiste in den Kindergarten-
gruppen und in der Kinderkrippe die Oma-und-Opa-Nachmittage 
statt. Die Kinder hatten sich schon seit Wochen darauf vorbereitet 
und freuten sich, ihre Omas und Opas zu überraschen.
Die Großeltern erlebten einen unvergesslichen Tag im Kinderhaus. 
Zu Beginn der Feier sangen die Kinder das Begrüßungslied „Halli, 
Hallo, schön, dass du da bist“ und ein Lied, das bei Alt und Jung 
bekannt ist. Als Geschenk überreichten die Kinder ihren Omas 
und Opas ein Bild von sich in 
einem Bilderrahmen, den sie 
liebevoll gestaltet hatten.
Im Anschluss bei Kaffee und 
Kuchen, genossen sie das 
gemütliche Beisammensein. 
Zudem wurden die Gruppen-
räume erkundet und gemein-
sam mit Oma und Opa ge-
spielt, gelacht und getobt.
Das war ein schöner Nachmittag, 
der bleibende Erinnerungen 
schuf.
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Störungsnummer für Gasversorgung GEO
Notruf 07364/8993

Störungsnummer für Strom- und Gasnetz 
der Netze NGO als Tochtergesellschaft 
der EnBW ODR AG
Strom – Tel. 07961/9336-1401, Gas – Tel. 07961/9336-1402

Wochenplan für den Apothekendienst
Der Notdienst beginnt um 8.30 Uhr morgens und endet am 
darauffolgenden Tag um 8.30 Uhr.

Samstag, 11.5.2024:
Adler-Apotheke Aalen, Tel. 07361/61460
Beinstr. 6, 73430 Aalen
Sonntag, 12.5.2024:
Apotheke am Markt Ellwangen Tel. 07961/2582
Marktplatz 17, 73479 Ellwangen (Jagst)
Hofherrn-Apotheke Aalen, Tel. 07361/44041
Hofherrnstr. 50, 73434 Aalen (Hofherrnweiler)
Montag, 13.5.2024:
Apotheke Abtsgmünd, Tel. 07366/6359
Hauptstr. 33, 73453 Abtsgmünd
Stadt-Apotheke Lauchheim, Tel. 07363/5147
Hauptstr. 49, 73466 Lauchheim
Dienstag, 14.5.2024:
Marien-Apotheke Unterkochen, Tel. 07361/88213
Rathausplatz 8, 73432 Aalen (Unterkochen)
Mittwoch, 15.5.2024:
Aala-Apotheke, Tel. 07361/9238570
Weilerstr. 8, 73434 Aalen
Donnerstag, 16.5.2024:
Apotheke Dr. Jäger Aalen, Tel. 07361/62587
Gmünder Str. 4, 73430 Aalen
Freitag, 17.5.2024:
Apotheke im Kaufland Ellwangen, Tel. 07961/90510
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, 73479 Ellwangen (Jagst)
Härtsfeld-Apotheke Aalen-Ebnat, Tel. 07367/4454
Ebnater Hauptstr. 44, 73432 Aalen (Ebnat)

Dieser Dienstplan ist ohne Gewähr.
Aktueller Notdienstplan an jeder Apothekentür oder unter www.
lak-bw.notdienst-portal.de.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Umlegung „Galgenweg Süd“
Gemeinde: Essingen Gemarkung: Essingen
Bekanntmachung des Beschlusses über die Aufstellung des 
Umlegungsplanes nach § 69 BauGB und der Auslegung des 
Umlegungsplanes mit Umlegungskarte und Umlegungsver-
zeichnis

 1.  Beschluss über die Aufstellung des Umlegungsplanes nach 
§ 66 BauGB

  Der Umlegungsausschuss der Gemeinde Essingen hat in sei-
ner Sitzung am 6.5.2024 die Aufstellung des Umlegungsplanes 
gemäß § 66 Abs. 1 des Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, für 
die folgenden Flurstücke der Gemarkung Essingen

  Teil von 4119 (hiervon eine südwestliche Teilfläche mit 13 m2), 
Teil von 4163 (hiervon eine nordöstliche Teilfläche mit 3 m2) 
und 5822 beschlossen.

  Der Umlegung liegt der seit 20.11.2021 rechtsverbindliche 
Bebauungsplan „Galgenweg Süd“ zugrunde.

  Der Umlegungsplan besteht aus dem Verzeichnis und der 
Karte für die Ordnungsnummern 1, 2, 3, 4.1, 4.2 und 4.3.

  Die Umlegungskarte enthält die neu zugeteilten Grundstücke 
mit ihren Grenzen und Bezeichnungen sowie die der Gemein-
de Essingen nach § 55 Abs. 2 BauGB zugewiesenen Flächen; 
das sind insbesondere die örtlichen Verkehrs- und Grünflä-
chen. Das Umlegungsverzeichnis führt insbesondere die neu 
zugeteilten Grundstücke nach Lage, Größe und Nutzungsart 
unter Gegenüberstellung des alten und neuen Bestandes mit 
Angabe ihrer Eigentümer, die aufgehobenen, übertragenen 
und neu eingetragenen Rechte an den Grundstücken, die Ge-
bote und Baulasten sowie die geldlichen Leistungen sowie 
einen erläuternden Text auf.

 2.  Einsichtnahme in den Umlegungsplan
  Bis zur Berichtigung des Grundbuchs kann jeder den Umle-

gungsplan einsehen, der ein berechtigtes Interesse darlegt, 
und zwar bei der Umlegungsstelle der Gemeinde Essingen, 
Hauptamt, Zimmer 102, Rathausgasse 9, 73457 Essingen 
während der üblichen Sprechzeiten sowie nach Vereinbarung.

 3.  Zustellung des Auszugs aus dem Umlegungsplan
  Den Beteiligten wird nach § 70 Abs. 1 BauGB ein ihre Rechte 

betreffender Auszug aus dem Umlegungsplan zugestellt.

 4.  Ablauf der Frist für die Anmeldung von Rechten
  Die Bekanntmachung der Gemeinde Essingen vom 24.12.2021 

über den Umlegungsbeschluss enthält in Ziffer III die Auffor-
derung zur Anmeldung von Rechten. Nach § 48 Abs. 2 Satz 2 
BauGB ist diese Frist für die unter Nr. 1 aufgeführten Flurstücke 
mit dem Tag des Beschlusses über die Aufstellung des Um-
legungsplans abgelaufen.

Essingen, 7.5.2024

Wolfgang Hofer
Bürgermeister
und Vorsitzender des Umlegungsausschusses

Umlegung „ Klinikum“
Gemeinde: Essingen Gemarkung: Essingen
Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses und der Aus-
legung der Bestandskarte und des Bestandsverzeichnisses

I. Umlegungsbeschluss
Der Umlegungsausschuss der Gemeinde Essingen hat nach An-
hörung der Eigentümer am 6.5.2024 die Einleitung der Umlegung 
„ Klinikum“ gemäß § 47 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist, für das Gebiet des 
Bebauungsplanes „Klinikum“ in der Gemarkung Essingen be-
schlossen.
Zur Erschließung und Neugestaltung des Gebietes „ Klinikum“ 
wird nach §§ 45 ff. Baugesetzbuch (BauGB) die Umlegung ein-
geleitet.
In das Umlegungsverfahren sind folgende Grundstücke (Flur-
stücke) der Gemarkung Essingen einbezogen:
1196, 1196/24, 1197, 1200/8, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 
1214, 1215/1, 1215/2, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 
1220/1, 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1224/1, 1225, 1227, 1228, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1247, 1248/1, 
1248/2, 1252, 1252/1, 1253, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255, 1266, 
1266/4, Teil von 1270 (hiervon eine südliche Teilfläche mit ca. 
5002 m2), 1272, 1274, 1274/1, Teil von 1277/1 (hiervon eine 
westliche Teilfläche mit ca. 5750 m2), Teil von 1295 (hiervon eine 
südliche Teilfläche mit ca. 2401 m2), Teil von 1297 (hiervon eine 
südliche Teilfläche mit ca. 1699 m2), Teil von 1298 (hiervon eine 
südliche Teilfläche mit ca. 2212 m2) und Teil von 1299/1 (hiervon 
eine südliche Teilfläche mit ca. 43 m2).
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Die Abgrenzung des Umlegungsgebiets ist im nachfolgend abge-
druckten Übersichtsplan zum Umlegungsbeschluss von Käser 
Ingenieure, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Dipl. Ing. 
Matthias Käser vom 12.4.2024 dargestellt.
Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegenden 
Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, 
Form und Größe für die Bebauung und sonstige Nutzung zweck-
mäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

II. Durchführung
Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß §§ 3-6 der Ver-
ordnung der Landesregierung und des Ministeriums für Landes-
entwicklung und Wohnen zur Durchführung des Baugesetzbuchs 
(Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch – BauGB-DVO) 
vom 2. März 1998 (GBI. 1998 S. 185), letzte berücksichtigte Än-
derung: zuletzt geändert durch Artikel 157 der Verordnung vom 
21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 19) dem ständigen Umle-
gungsausschuss der Gemeinde Essingen.

III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
 1.  Nicht im Grundbuch eingetragene Eigentümer eines im Um-

legungsgebiet gelegenen Grundstücks sowie Inhaber eines 
nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an einem solchen 

Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden Recht, 
eines Anspruchs mit einem Recht auf Befriedigung aus dem 
Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, 
zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder 
den Verpfl ichteten in der Benutzung des Grundstücks be-
schränkt, werden hiermit gemäß § 50 Abs. 2 Baugesetzbuch 
aufgefordert, diese Rechte innerhalb eines Monats nach dieser 
Bekanntmachung bei der Umlegungsstelle der Gemeinde 
Essingen, Hauptamt, Zimmer 102, Rathausgasse 9, 73457 
Essingen anzumelden.

 2.  Werden diese Rechte erst nach dieser Frist angemeldet oder 
nach Ablauf einer dem Anmeldenden zur Glaubhaftmachung 
seines Rechts gesetzten Frist glaubhaft gemacht, so muss der 
Berechtigte die bisherige Verhandlung und Festsetzungen 
nach § 50 Abs. 3 Baugesetzbuch gegen sich gelten lassen, 
wenn der Umlegungsausschuss dies bestimmt.

 3.  Der Inhaber des in Nr. 1 bezeichneten Rechts muss nach § 50 
Abs. 4 Baugesetzbuch die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen 
wie der Beteiligte, gegenüber dem die Frist durch diese Be-
kanntmachung zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
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IV. Verfügungs- und Veränderungssperre
Von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses bis zur 
Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes 
nach § 71 Baugesetzbuch dürfen nach § 51 Baugesetzbuch im 
Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung der Umle-
gungsstelle.

 1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück 
und über Rechte an einem Grundstück getroffen oder Verein-
barungen abgeschlossen werden, durch die einem anderen 
ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines 
Grundstücks oder Grundstücksteils eingeräumt wird, oder 
Baulasten neu begründet, geändert oder aufgehoben werden;

 2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich 
wertsteigernde sonstige Veränderungen der Grundstücke vor-
genommen werden;

 3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, 
aber wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder wert-
steigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen wer-
den;

 4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche 
Anlagen errichtet oder geändert werden.

  Vorhaben, die vor dem In-Kraft-Treten der Veränderungssperre 
baurechtlich genehmigt worden oder aufgrund eines anderen 
baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbei-
ten und die Fortführung der bisher ausgeübten Nutzung wer-
den von der Veränderungssperre nicht berührt.

  Ein bei der Gemeinde Essingen eingereichtes Baugesuch gilt 
gleichzeitig als Antrag auf Genehmigung durch die Umlegungs-
stelle.

  Nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 BauGB steht der Gemeinde Essingen 
beim Kauf von Grundstücken, die in dieses Verfahren einbezo-
gen sind von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekannt-
machung des Umlegungsplans ein gesetzliches Vorkaufsrecht 
zu.

V. Vorarbeiten auf Grundstücken
Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 Abs. 1 BauGB zu 
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorberei-
tung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffenden Maß-
nahmen Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen.

VI. Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses
Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

VII. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Umlegungsbeschluss kann binnen sechs Wochen 
(§ 217 BauGB) seit der Bekanntmachung Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung bei der Gemeinde Essingen, Rathausgasse 9, 73457 
Essingen eingereicht werden. Über den Antrag entscheidet das 
Landgericht Stuttgart, Kammer für Baulandsachen, in Stuttgart.
Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er 
sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Umlegungsbe-
schluss angefochten wird, und einen bestimmten Antrag ent-
halten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel 
angeben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf gericht-
liche Entscheidung ohne Rechtsanwalt gestellt werden kann, dass 
aber für die weiteren prozessualen Erklärungen in der Hauptsa-
che der Antragsteller sich eines vertretungsberechtigten Rechts-
anwalts bedienen muss (§ 222 Abs. 3 Seite 2 BauGB).
Gemäß § 224 Nr. 1 BauGB hat der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung keine aufschiebende Wirkung.

VIII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des Be-
standsverzeichnisses
Für die Grundstücke (Flurstücke) des Umlegungsgebietes wurden 
eine Bestandskarte und ein Bestandsverzeichnis von dem öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieur Dipl. Ing. Matthias Käser, 
Hintere Straße 18, 70734 Fellbach nach § 53 BauGB gefertigt.

Bestandskarte und Bestandsverzeichnis I (Angaben aus dem 
Liegenschaftskataster und Eigentümer laut Grundbuch) werden 
gem. § 53 BauGB auf die Dauer eines Monats in der Gemeinde 
öffentlich ausgelegt. Einsicht in das Bestandsverzeichnis II (ein-
getragene Lasten und Beschränkungen laut Grundbuch) kann 
jedem gestattet werden, der ein berechtigtes Interesse darlegt.
Bestandskarte und Bestandsverzeichnis I liegen in der Zeit vom 
22. Mai 2024 bis 22. Juni 2024 bei der Umlegungsstelle der 
Gemeinde Essingen, Hauptamt, Zimmer 102, Rathausgasse 9, 
73457 Essingen öffentlich aus und können während der üblichen 
Sprechzeiten oder nach Vereinbarung dort eingesehen werden.

Essingen, 7.5.2024

Wolfgang Hofer
Bürgermeister und
Vorsitzender des Umlegungsausschusses

Europawahl und Kommunalwahlen  
am 9. Juni 2024
hier: wichtige Hinweise
 a)  Öffentliche Bekanntmachung über Einsicht in das Wähler-

verzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen
  Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Essingen, Ausgabe 18/2024 

vom 4. Mai 2024, Seite 5 ff erfolgte die „Öffentliche Bekannt-
machung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
für die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und 
für die Wahl des Gemeinderats und des Kreistags sowie über 
die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 9. Juni 
2024“ auf die nochmals verwiesen wird.

 b)  Zustellung der Wahlbenachrichtigungen
  Die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen ist zwischen-

zeitlich abgeschlossen. Bitte bewahren Sie Ihre Wahlbenach-
richtigung gut auf und bringen Sie diese am Wahltag in den 
Wahlraum (ist in Wahlbenachrichtigung abgedruckt) mit.

   Sofern Sie keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, 
aber glauben, wahlberechtigt zu sein, nehmen Sie bitte 
unbedingt umgehend Kontakt mit dem Einwohnermelde-
amt, Zimmer Nr. 12, Erdgeschoss (Ort und Zugang sind roll- 
stuhlgerecht), 73457 Essingen, Tel. 07365/83-25 oder 
07365/83-24; E-Mail buergerbuero@essingen.de; Fax 
07365/83-27 auf, damit eine Prüfung erfolgen kann.

  Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die „Öf-
fentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis für die Wahl zum Europäischen Par-
lament – Europawahl – und für die Wahl des Gemeinderats 
und des Kreistags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen 
für diese Wahlen am 9. Juni 2024“ und dass ggf. Einspruch 
eingelegt bzw. ein Antrag auf Berichtigung gestellt werden 
muss. Gemäß Ziffer 3 der vorbezeichneten öffentlichen Be-
kanntmachung (vgl. auch Buchstabe a) kann nämlich, wer die 
Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, 
in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 2024 spätestens am 
Freitag, 24. Mai 20.24 – 11.30 Uhr, beim Bürgermeisteramt/
bei der Gemeindebehörde Einspruch einlegen (bzgl. Europa-
wahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kom-
munalwahlen) des/der Wählerverzeichnisse(s) stellen. Bitte 
beachten und wahren Sie unbedingt in Ihrem eigenen Inte-
resse die vorstehenden Fristen!

 c)  Online-Wahlscheinbeantragung
  Wie bereits bei den vorangegangenen Wahlen bietet die Ge-

meinde Essingen als besonderen Service auf ihrer Homepage 
unter www.essingen.de wieder die Möglichkeit, den Wahl-
schein (einschließlich der Briefwahlunterlagen) auch (neben 
den anderen Formen) elektronisch über das Internet zu be-
antragen. Beim Aufruf des entsprechenden Links auf unserer 
Homepage gelangen Sie zu einem Online-Formular, in wel-
ches Ihre Daten eingetragen werden. Für die automatisierte 
Prüfung Ihrer Daten werden unter anderem die Eingabe Ihrer 
Wahlbezirks- und Wählernummer erforderlich. Diese können 
Sie der bereits zugestellten Wahlbenachrichtigung entnehmen. 
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  Wenn Sie Ihre Wahlbezirks- und Wählernummer nicht an- 
geben möchten oder Ihnen die Daten nicht vorliegen, nutzen 
Sie bitte die weiteren Möglichkeiten einer Wahlscheinbean-
tragung.

  Sollten Ihre Antragsdaten bei der Eingabe nicht mit dem dia-
logisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie 
automatisch einen Hinweis. Sie erhalten somit direkt bei der 
Beantragung bereits die Rückmeldung, ob Ihr Antrag korrekt 
entgegengenommen werden konnte. Bitte nutzen Sie alterna-
tiv die weiteren Möglichkeiten einer Wahlscheinbeantragung.

  Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt an uns in eine Sam-
meldatei zur Abarbeitung übertragen. Die Wahlscheine wer-
den Ihnen von uns anschließend übermittelt. Mit der Erteilung 
der Wahlscheine werden automatisch auch die Briefwahlun-
terlagen beigefügt. Es steht Ihnen im Rahmen der Beantragung 
offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift übermitteln zu lassen.

Der Hinweis auf die Möglichkeit der Online-Wahlscheinbeantra-
gung ist auch auf der Rückseite der sogenannten Wahlbenach-
richtigung enthalten. Darüber hinaus ist auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung auch ein sogenannter QR- Code aufge-
bracht, mit dem man über Mobilgeräte (z. B. Smartphone/Tablet) 
durch Einscannen auch direkt zur Online-Wahlscheinbeantragung 

gelangt. Der Antragsteller startet dabei auf seinem Mobilgerät 
den Dienst über das Einscannen des auf der Wahlbenachrichti-
gung aufgedruckten QR-Codes. 
Auf dem Endgerät werden dann, anhand einer verschlüsselten 
Identifikation, Name sowie Adresse des Antragstellers aus dem 
Wählerverzeichnis angezeigt. Für eine erfolgreiche Beantragung 
ist nur noch das Geburtsdatum zu ergänzen. Auch hier werden 
Ihre Antragsdaten verschlüsselt über das Internet in eine Sam-
meldatei zur Abarbeitung übertragen.

Bitte beachten Sie auch, dass die Ausgabe/der Versand der Wahl-
scheine und Briefwahlunterlagen erst nach Vorliegen sämtlicher 
Unterlagen erfolgen kann. Nachdem zwischenzeitlich mit den 
amtlichen Stimmzetteln für die Wahl zum Europäischen Parla-
ment (Europawahl) alle notwendigen Unterlagen vorliegen, er-
folgt nunmehr, bei entsprechender Wahlberechtigung, ein ge-
meinsamer Versand der Wahlscheine und Briefwahlunterlagen 
der Kommunalwahlen und der Europawahl.

Denjenigen Wahlberechtigten, mit entsprechender Wahlberech-
tigung für die verschiedenen Wahlen, die bereits den Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen erhalten 
haben, können nunmehr noch der Wahlschein und die Briefwahl-
unterlagen für die Europawahl gesondert im Nachgang über-
mittelt werden.

SCHULNACHRICHTEN

SONSTIGE AMTL. BEKANNTMACHUNGEN

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Staatliche Hilfen für Heizungsmodernisierung (Teil 2)
Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 
unterstützt der Staat Haushalte, die ihre veralteten Heizanlagen 
durch energieeffiziente Systeme mit erneuerbaren Energien er-
setzen. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale informiert 
darüber, welche Fördermittel es für den Austausch alter Hei-
zungssysteme gibt und was Verbraucher/innen beachten sollten.

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Hausbesitzer/innen können Zuschüsse und vergünstigte Darle-
hen bekommen. Dazu müssen sie eine neue Heizung einbauen, 
die mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzt. In Frage 
kommen hierfür Wärmepumpen, Biomasseheizungen oder Wär-
menetzanschlüsse, zum Beispiel für Fernwärme. Ebenfalls geför-
dert werden Solarthermieanlagen sowie Anlagen, die Wasserstoff 
nutzen. Dazu zählen Brennstoffzellenheizungen und wasserstoff-
fähige Gasbrennwertheizkessel. Allerdings wird Wasserstoff in 
absehbarer Zeit nicht zum Heizen verfügbar sein.

Zuschussförderung
Zuschüsse für neue Heizungen werden bei der Förderbank KfW 
beantragt. Neben der Grundförderung von 30 Prozent der förder-
fähigen Ausgaben können verschiedene Bonuszuschüsse bean-
tragt werden, sodass die Förderung in Summe bis zu 70 Prozent 
umfassen kann.

Grundförderung und Bonuszuschüsse
Die Grundförderung beträgt für alle geförderten Heizungen 
30 Prozent der förderfähigen Ausgaben.
Für neue Heizungen in selbstgenutztem Wohneigentum kann ein 
Klima-Geschwindigkeits-Bonus beantragt werden, wenn eine 
der folgenden alten Heizungen ausgetauscht wird:
• Öl- oder Kohleheizung
• Gas- oder Biomasseheizung, die mindestens 20 Jahre alt ist
• Gas-Etagenheizung ohne Altersbegrenzung
• Elektrospeicherheizung
Der Klima-Geschwindigkeits-Bonus beträgt für alle förderfähi-
gen Heizungen, die bis 2028 eingebaut werden, 20 Prozent der 
förderfähigen Kosten.

Für neue Heizungen in selbstgenutzten Wohnungen kann ein 
sogenannter Einkommens-Bonus beantragt werden, wenn das 
jährliche Haushaltseinkommen 40.000 Euro nicht überschreitet. 
Der Einkommens-Bonus beträgt 30 Prozent der förderfähigen 
Kosten.
Für neue Wärmepumpen, die das Erdreich, Grund- oder Abwasser 
als Wärmequelle nutzen, oder die mit einem natürlichen Kälte-
mittel betrieben werden, kann ein sogenannter Effizienz-Bonus 
beantragt werden. Der beantragte Effizienz-Bonus beträgt 5 Prozent 
der förderfähigen Ausgaben.
Die Summe von Grund- und Bonusförderungen kann 70 Prozent 
der förderfähigen Kosten nicht überschreiten.

Darlehensförderung mit einem Ergänzungskredit
Wer für die Umsetzung einer mit Zuschüssen geförderten Maß-
nahme eine Finanzierung benötigt, kann über die Zuschussför-
derung hinaus bei der KfW ein Darlehen beantragen.
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• Für einen Heizungstausch, für den ein Zuwendungsbescheid 
von der KfW vorliegt, kann ein Ergänzungskredit in Höhe der 
förderfähigen Ausgaben, maximal 120.000 Euro, beantragt 
werden.

• Bei einem Haushaltseinkommen bis 90.000 Euro im Jahr gibt 
es für den Ergänzungskredit einen Zinsvorteil.

Anforderungen an geförderte Maßnahmen
Für alle Maßnahmen gelten technische Mindestanforderungen. 
In der Regel müssen gesetzliche Ansprüche übertroffen werden, 
um eine Förderung zu erhalten. Bei neuen Heizungen sind Ener-
gieeffizienz und Schadstoffausstoß wesentliche Kriterien.

Unsere Empfehlungen für Verbraucher/innen
• Geförderte Maßnahmen können durch Fachunternehmen oder 

in Eigenleistung durchgeführt werden. Bei Eigenleistungen 
werden ausschließlich Materialkosten erstattet. Die fachgerech-
te Durchführung der Maßnahme sowie die korrekten Ausgaben 
für das benötigte Material müssen von Fachunternehmen oder 
von Energie-Effizienz-Expert/innen bestätigt werden.

• Um eine Förderung zu erhalten, muss vor Beginn der Maß-
nahmen ein Antrag gestellt werden. Dazu wird ein mit einem 
Fachunternehmen abgeschlossener Vertrag benötigt. Damit 
dieser nicht als Maßnahmenbeginn gilt, muss der Vertrag die 
Förderzusage als aufschiebende oder auflösende Bedingung 
enthalten.

• Anträge für neue Heizungen in selbst genutzten Einfamilien-
häusern können bereits jetzt gestellt werden. Ab Ende Mai ist 
die Antragstellung auch für Mehrfamilienhäuser möglich.

• Eine wichtige Ausnahme in diesem Jahr: Förderfähige Vor-
haben können bereits jetzt und bis 31.8.2024 begonnen wer-
den. Der Antrag kann bis zum 30.11.2024 nachgereicht wer-
den.

Podcast „Durchleuchtet. Der Verbraucherfunk“
Wer sich weiter mit dem Thema „Fördermittel“ auseinanderset-
zen möchte, kann sich darüber hinaus die kürzlich veröffent-
lichte Podcast-Folge „Ran an die neuen Fördertöpfe“ anhören. In 
rund 20 Minuten bringt Iris Ege im Gespräch mit Pressesprecher 
Niklaas Haskamp Licht in den neuen Förderdschungel: www.vz-
bw.de/node/94413

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale steht Ratsuchenden 
mit ihren Beratungsangeboten zur Seite, um geeignete Heiztech-
nologien entsprechend der individuellen Bedürfnisse und bauli-
chen Gegebenheiten zu ermitteln. Interessierte können sich on-
line, telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch zu den 
aktuellen Fördermitteln und technischen Lösungen informieren. 
Unsere Fachleute informieren anbieterunabhängig und indivi-
duell. Weitere Informationen gibt es auf www.verbraucherzen-
trale-energieberatung.de oder unter Tel. 0800/809802400 (kos-
tenfrei) sowie in unseren Vorträgen. Die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz.

Landratsamt Ostalbkreis – untere Flurbereinigungsbehörde –  
Öffentliche Bekanntmachung 

Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen  
der Umweltverträglichkeitsprüfung
Flurbereinigung Mögglingen (B29) vom 08.04.2024
Das Landratsamt Ostalbkreis – untere Flurbereinigungsbehörde – 
gibt hiermit aufgrund von §§ 18 – 21 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) das Vorhaben:
Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sowie Än-
derung, Verlegung oder Einziehung vorhandener Anlagen in der 
Flurbereinigung Mögglingen (B29) öffentlich bekannt.

Hierzu liegen die Entwürfe (Stand 08.04.2024) der Wege- und 
Gewässerkarte mit Landschaftskarte und Erläuterungsbericht, 
(inkl. UVP-Bericht nach § 16 UVPG) sowie ggf. weitere entschei-
dungserheblichen Berichte einen Monat lang in Mögglingen 
während der ortsüblichen Öffnungszeiten im Foyer (Anmeldung 
im Zimmer Nr. 4) zur Einsicht aus. 
Die Auslegung beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung. 

Am Mittwoch, den 22.05.2024, ist ein Beauftragter des Landrats-
amtes – untere Flurbereinigungsbehörde – von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Feldbüro der Flurberei-
nigung Mögglingen (B29) im JuCa Mögglingen, Bahnhofstraße 46, 
73563 Mögglingen anwesend, um Auskünfte zu erteilen.
Zusätzlich kann die Bekanntmachung mit Karten und Berichten 
auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und 
Landentwicklung im o. g. Verfahren (www.lgl-bw.de/2476) sowie 
auf dem zentralen Internetportal nach § 20 UVPG (www.uvp-ver-
bund.de) eingesehen werden.
Während der einmonatigen Auslegung und einem weiteren Mo-
nat können zu dem Vorhaben bei der Gemeinsamen Dienst-
stelle Flurneuordnung und Landentwicklung Ostalbkreis/Land-
kreis Heidenheim, Obere Straße 13, 73479 Ellwangen oder bei 
jeder anderen Stelle des Landratsamtes Ostalbkreis umwelter-
hebliche Anregungen und Bedenken vorgebracht werden.
Die Anregungen und Bedenken werden geprüft. Über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens entscheidet unter Berücksichtigung des 
Ergebnisses dieser Prüfung nach Abschluss der Planung die obe-
re Flurbereinigungsbehörde durch Planfeststellungsbeschluss 
oder Plangenehmigung. Die Öffentlichkeit wird über diese Ent-
scheidung unterrichtet werden.
 D.S.
gez. Ilic
Leitender Ingenieur
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Gläserne Produktion auf dem Alpakahof  
in Horn
An Pfingsten lädt Familie Kaut im Rahmen der Landesaktion 
Gläserne Produktion zum Hoffest auf den Alpakahof in 73571 
Horn, Oberdorfweg 9 ein. Die Veranstaltung findet von Samstag, 
18.05. bis Montag, 20.05., jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr statt.
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Ein attraktives Rahmenprogramm mit Stallrundgang, Hofführun-
gen und Infoständen lässt das Hoffest zu einem besonderen Er-
lebnis für die ganze Familie werden. Als Lernort Bauernhof bietet 
der Alpakahof auch mehrere Aktionen für Kinder wie Basteln 
oder Trockenfilzen mit Alpakawolle an. In kleinen Gruppen kön-
nen die Besucherinnen und Besucher das Handspinnen an 
Spinnrädern ausprobieren. Am Sonntag und Montag wird ein 
Falkner Greifvögel und Eulen präsentieren.
Auch für das leibliche Wohl mit Grillwürsten oder Grillsteaks mit 
Beilagen ist bestens gesorgt. Nachmittags sorgen sommerliche 
Cocktails und Eis auf dem Alpakahof für Urlaubsstimmung. Beim 
Benefiz-Brotbacken werden im hofeigenen Steinbackofen ge-
backene Brote gegen eine Spende abgegeben. Die Einnahmen 
kommen dem „Bunten Kreis Schwäbisch Gmünd e. V.“ zugute.

Diagnose Demenz:  
Kostenloses Online-Seminar am 6. Juni
Der Pflegestützpunkt Ostalbkreis gibt in einem Online-Seminar 
hilfreiche Tipps und Informationen, um den ständigen Heraus-
forderungen begegnen zu können.
Demenz – diese Diagnose verändert vieles im Leben. Gefühle 
wie Trauer, Schmerz, aber auch Ärger und Wut begleiten den 
Alltag. Kein Tag ist wie der andere. Man wird mit Fragen kon-
frontiert wie zum Beispiel: Wie gehe ich mit herausforderndem 
Verhalten um? Wer bietet Entlastungen an? Was passiert, wenn 
ich als Pflegeperson selbst erkranke? Mit Demenz ins Kranken-
haus – was tun?
Diese Problemstellungen und mehr beleuchtet der Pflegestütz-
punkt Ostalbkreis in einem kostenlosen Online-Seminar am Don-
nerstag, 6. Juni 2024 von 17.00 – 18.30 Uhr. Das Seminar läuft 
digital über die Onlineplattform Microsoft Teams. Eine Anmeldung 
ist über die Homepage www.pflegestuetzpunkt.ostalbkreis.de 
unter der Rubrik Veranstaltungen möglich. Die Zugangsdaten 
werden eine Woche vor der Veranstaltung per E-Mail versandt. 
Weitere Seminartermine auf der Homepage.
Bei Fragen ist der Pflegestützpunkt Ostalbkreis telefonisch unter 
den Nummern 07361/503-1820, 07171/32-4403 oder 07961/ 
567-3403 bzw. per E-Mail unter pflegestuetzpunkt@ostalbkreis.de 
erreichbar.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde  
Essingen-Lauterburg

TERMINE
So., 12. Mai 2024 
Exaudi
Wochenspruch: Christus 
spricht: Wenn ich erhöht
werde von der Erde, so will 
ich alle zu mir ziehen.

 (Joh 12,32)
 9.20 Uhr Kein Gottesdienst in Lauterburg!
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Jungbläsern und Taufen in Essin-

gen (Pfarrer Wolf)
  Die heilige Taufe empfangen Malie Haldenwanger,
  Marie Schänzel und Emma Leutelt
  Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde
Mo., 13. Mai 2024  
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Essingen
Di., 14. Mai 2024
 9.30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe in Lauterburg
 11.00 Uhr Andacht im Pflegewohnhaus
 20.00 Uhr Kirchenchorprobe in Essingen
Do., 16. Mai 2024 
 14.00 Uhr  Seniorennachmittag in Essingen, s. u. Verschiedenes
 19.45 Uhr Posaunenchorprobe in Lauterburg (Gemeindesaal)

Fr., 17. Mai 2024 
 14.30 Uhr  Kinderstunde in Lauterburg
 16.00 Uhr Jungschar in Lauterburg
So., 19. Mai 2024 – Pfingstsonntag
 9.20 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Lauterburg (Pfarrer Wolf)
 10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Essingen (Pfarrer Wolf)
Mo., 20. Mai 2024 – Pfingstmontag
 9.20 Uhr Kein Gottesdienst in Lauterburg!
 10.30 Uhr Gottesdienst in Essingen (Pfarrerin Stier)

VERSCHIEDENES
Kaffee oder Tee? –  

 

Und ein bisschen mehr!
Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag 
am Donnerstag, dem 16. Mai 2024, um 14.00 Uhr, im Evang. 
Gemeindehaus Essingen! Birgit Lächele informiert uns darüber, 
was unsere alten Knochen stärkt.

Evang. Kirchengemeinde Essingen-Lauterburg
Kirchgasse 14, Tel. 222 und Fax 66 81
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de
Pfarrerin Stefanie Engelmann
E-Mail: Stefanie.Engelmann@elkw.de
Öffnungszeiten Evang. Gemeindebüro
Sekretärin: Simone Pfleiderer
Dienstag bis Donnerstag von 9.30 – 11.30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 16.00 – 17.30 Uhr
E-Mail: Gemeindebuero.Essingen@elkw.de
Erster Vorsitz und Geschäftsführung der Kirchengemeinde 
Essingen-Lauterburg
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171/9415686
Ansprechpartner für Lauterburg
Werner Schäffer, Tel. 0157/34723504
Mesner-Team Essingen (Koordination):
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171/9415686
Mesner-Team Lauterburg
Ansprechpartner Werner Schäffer, Tel. 6961 oder
0157/34723504
Hausmeister des Evang. Gemeindehauses Essingen
Herr Vizkeleti, Tel. 0176/28775571, Mail: f.vizkeleti@online.de
Evang. Kindergarten „Am Schlosspark“ Essingen
Liane Ritz, Tel. 5020
Evang. Kindergarten „Sonnenschein“ Lauterburg
Elke Hercigonja, Tel. 5241
Kirchenpflege
Jutta Schwarz, Kirchgasse 14, 73457 Essingen, Tel. 9648837
E-Mail: Jutta.Schwarz@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9.30 – 11.30 Uhr
Donnerstagnachmittag von 16.00 – 17.30 Uhr
Bankverbindungen Evang. Kirchengemeinde Essingen-
Lauterburg
Kreissparkasse Ostalb
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE 96 6145 0050 0110 0191 49
VR Bank Aalen
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE 12 6149 0150 0035 3400 02
Kreissparkasse Ostalb
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE 80 6145 0050 0110 0632 81
VR-Bank Aalen
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE 87 6149 0150 0038 1920 04
Schauen Sie mal vorbei:
www.essingen-evangelisch.de
www.facebook.com/essingen.evangelisch
www.instagram.com/essingen.evangelisch

Katholische Kirchengemeinde  
Herz Jesu Essingen
Gottesdienste
Mit der Einführung eines neuen, einheitlichen 
Erscheinungsbildes der Seelsorgeeinheit Rems-
Welland (Corporate Design) und eines neuen 



Nummer 19
Samstag, 11. Mai 202410 Mitteilungsblatt Essingen

Logos ergeben sich ein paar Veränderungen. Eine davon betrifft die 
Darstellung der kirchlichen Nachrichten in den Mitteilungsblättern. 
Zukünftig werden alle Gottesdienste der Seelsorgeeinheit und 
alle die Seelsorgeeinheit betreffenden Termine und Mitteilungen 
in einem gemeinsamen Block zu Beginn der kirchlichen Nach-
richten dargestellt. Im Anschluss daran folgen zwei Blöcke mit 
den individuellen Mitteilungen für die beiden Kirchengemeinden 
Mariä Himmelfahrt Dewangen und Herz Jesu Fachsenfeld.
Mit dieser Umstellung und Neugliederung wollen wir alle Seel-
sorgeeinheit relevanten Termine und Informationen möglichst 
übersichtlich darstellen und insbesondere zum Ausdruck brin-
gen, dass alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit eine Einheit 
bilden. Wir hoffen, dass Sie sich schnell mit der neuen Dar-
stellung zurechtfinden und einen besseren Überblick über die 
Seelsorgeeinheit Rems-Welland erhalten.

Leitung der Seelsorgeeinheit

Nachfolgend alle Gottesdienste der Seelsorgeeinheit
Rems-Welland auf einen Blick.
Bitte achten Sie auf die nachstehenden Angaben
zum jeweiligen Ort (Pfarrgemeinde) in den Klammern!

Woche vom 11. Mai 2024 – 19. Mai 2024 (KW 19/20)
Samstag, 11. Mai 2024
 14.00 Uhr Taufe Samuel David Nentwich (Essingen)
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Dewangen)
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
  Messe für Teresa Sliwick
 18.30 Uhr Beichtgelegenheit (Essingen)
 19.00 Uhr heilige Messe (Essingen)
Sonntag, 12. Mai 2024 – 7. Sonntag der Osterzeit
 L1: Apg 1,15-17.20a.c-26, Os 103, L2: 1 Joh 4,11-16, 
Ev: Joh 17,6a.11b-19
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld) 
  mit der Egerland-Jugend
 9.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung 
  (Essingen), 
  anschl. Kirchencafé
 10.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 18.00 Uhr Maiandacht (Essingen)
 19.00 Uhr Maiandacht (Dewangen)
Dienstag, 14. Mai 2024
 19.30 Uhr KGR-Sitzung (Essingen)
Mittwoch, 15. Mai 2024
 14.00 Uhr Begegnungscafé im Gemeindehaus (Fachsenfeld)
Donnerstag, 16. Mai 2024
 14.30 Uhr Begegnungstreffen im BSH (Dewangen)
  „Wetterregeln“
 17.30 Uhr Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit (Essingen)
 18.00 Uhr Eucharistiefeier (Essingen)
Freitag, 17. Mai 2024
 8.30 Uhr Eucharistiefeier (Fachsenfeld)
 17.30 Uhr Rosenkranz zur göttlichen Barmherzigkeit (Dewangen)
 18.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 19.00 Uhr Weinabend mit biblischen Impulsen im Gemeinde-

haus (Essingen)
  „Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben“
Samstag, 18. Mai 2024
 17.00 Uhr Beichtgelegenheit (Dewangen)
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 18.30 Uhr Beichtgelegenheit (Fachsenfeld)
 19.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Sonntag, 19. Mai 2024 – Pfingsten Hochfest
 L1: Apg 2,1-11, Ps 104; L2: 1 Kor 12,3b-7.12-13, 
Ev: Joh 20,19-23
 9.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
  Kollekte: Renovabis
 10.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
  Kollekte: Renovabis
 10.30 Uhr heilige Messe mit Firmlingen (Essingen)
  Kollekte: Renovabis
 18.00 Uhr Maiandacht am Bildstöckle (Fachsenfeld)
Montag, 20. Mai 2024 – Pfingstmontag
 L1: Apg 8,1b.4.14-17, Ps 22; L2: Eph 1,3a.4a.13-19a, 
Ev: Lk 10,21-24

 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
 9.00 Uhr heilige Messe (Essingen)
 10.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
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Pfi ngstkollekte 19. Mai 2024
Damit Frieden wächst. Du machst den Unterschied.
So lautet das Leitwort der diesjährigen Renovabis-Pfi ngstaktion. 
Mit dem Leitwort will Renovabis einen wichtigen Akzent setzen: 
Frieden wird nicht nur von oben durch Staatenlenker und Diplo-
maten geschaffen, sondern muss auch von unten entstehen, wie 
dies bei von Renovabis geförderten Projekten im Osten Europas 
geschieht.
Es kommt auf jeden Einzelnen und jede Einzelne an, wenn Frie-
den wachsen soll. Erfahren Sie mehr über die Kampagne 2024: 
www.renovabis.de/pfi ngstaktion
Spenden an: LIGA Bank eG,
IBAN: DE24 7509 0300 0002 2117 77

Organisierte Nachbarschaftshilfe
Einsatzleitung: Frau Anita Maier
Stellvertretung: Martina Aßfalg erreichbar unter:
07366/9209765 oder 0177/5165024
Mail: Organ-NBH.RemsWelland@drs.de
Sprechzeiten im Pfarrbüro:
Das Büro der NBH Rems-Welland ist wieder montags von
9.00 Uhr – 11.00 Uhr besetzt.
Adresse: Kirchstr. 34, 73434 Aalen-Fachsenfeld
Bitte um Beachtung.
Leitung Seelsorgeeinheit Rems-Welland
Pfarrer Andreas Frosztega
Tel. 07366/6323
Mail: kathpfarramt.dewangen@drs.de
Pastoralreferent Andreas Ruiner
Tel. 07361/3777448
Mail: Andreas.Ruiner@drs.de
Öffnungszeiten des Kath. Pfarrbüros Essingen
Montags geschlossen!  
Dienstag, Mittwoch, 10.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Donnerstag, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr und 
Freitag, 16.00 Uhr – 17.00 Uhr

Sprechzeiten mit Pfarrer Andreas 
Tel. 07366/6323, E-Mail: andreas.frosztega@drs.de) 
donnerstags ab 17.00 Uhr nach telefonischer Vereinbarung.
Kath. Pfarramt Herz Jesu, Heerweg 11, Tel. 07365/202,
E-Mail: Herz-Jesu.essingen@drs.de
Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates:
Dr. Daniel Krähmer, Birnenweg 2, 
73457 Essingen, Tel. 07365/390788

Besuchen Sie auch unsere Seiten im Internet 
unter se-rems-welland.de

Herz Jesu Essingen
Herzliche Einladung
zur Wort-Gottes-Dienst-Feier
am 12. Mai 2024 um 9.00 Uhr
in der Herz-Jesu-Kirche Essingen.
Im Anschluss Kirchencafé
mit Klatsch und Tratsch.

KGR-Sitzung am Dienstag,  
14. Mai 2024 um 19.30 Uhr
im Gemeindehaus
Auf der Tagesordnung stehen die folgenden 
Punkte:
• Aktuelles zur Heizung im Gemeindehaus
• Projekt „Jugendarbeit“
• Organisation Kirchencafé
• Planung Mitarbeiterfest am 18. Oktober 2024
• Aktuelles

Taufen im Monat: Juni und Juli
In unserer Gemeinde Essingen fi nden die 
Tauftage im Juni und Juli statt:

Samstag, 22. Juni um 11.30 Uhr

Samstag, 13. Juli um 11.00 Uhr

Hierfür können Sie sich gerne im Pfarrbüro 
telefonisch (Tel. 07365/202) anmelden.

Kirchenchor – Singen macht glücklich und ist 
gesund!
Die nächste Singstunde vom gemischten Kir-
chenchor fi ndet am Dienstag, 14. Mai 2024 
um 20.00 Uhr im Gemeindehaus in Essingen 
statt.

Neuapostolische Kirche Essingen
Donnerstag, 9. Mai 2024
 9.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 12. Mai 2024
 11.00 Uhr Übertragungsgottesdienst 
  mit Bezirksapostel Ehrich aus Karlsruhe nach Aalen
Dienstag, 14. Mai 2024
 10.00 Uhr Seniorenwanderung in Weinstadt-Beutelsbach
 20.00 Uhr Singstunde Gemeindechor in Aalen
Mittwoch, 15. Mai 2024
 20.00 Uhr Gottesdienst mit Bischof Gründemann in Aalen
Freitag, 17. Mai 2024
 19.30 Uhr Orchesterprobe in Lorch
Sonntag, 19. Mai 2024
 10.00 Uhr Pfi ngsten/Übertragungsgottesdienst mit Stammapostel 

Schneider aus Luzern nach Aalen

PARTEIEN

Bündnis 90/ 
Die Grünen KV Aalen-Ellwangen
Grüner Stammtisch in Essingen und Lauterburg 
Am Mittwoch, 15. Mai, ab 18.00 Uhr im Remsgärtle in Essingen. 
Am Mittwoch, 22. Mai, ab 18.00 Uhr im Wirtshaus am Pfaffensturz 
in Lauterburg. Besonders herzlich eingeladen sind alle, die sich 
für die Kommunalpolitik in Essingen interessieren oder uns ein-
fach mal kennenlernen möchten.
Lernt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 
am 9. Juni kennen und diskutiert zu den aktuellen Themen mit.
Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch und das ge-
meinsame Beisammensein.
Grüne Liste Essingen

Freie Bürger/CDU Ortsverband Essingen
Am Abend des 26.4.2024 versammelten sich Forster Bürgerinnen 
und Bürger in den Räumlichkeiten der Kapellengemeinschaft 
Forst zum Kennenlernen der Kandidatinnen und Kandidaten der 
Gemeinsamem Liste Freie Bürger/CDU anlässlich der diesjähri-
gen Gemeinderatswahl. Nach der Begrüßung durch Berthold 
Seybold seitens der Kappellengemeinschaft und einem Grußwort 
des CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Jens-Werner Thieme, begann 
die Vorstellungsrunde der insgesamt zehn vor Ort anwesenden 
Kandidaten. Vier Kandidaten mussten leider aus persönlichen 
Gründen an diesem Abend passen und wurden im Anschluss 
durch Hans Blank vorgestellt. Im Anschluss an die Vorstellungs-
runde wurde Wolfgang Hofer gebeten, sich bzw. seine Ziele im 
Rahmen der diesjährigen Kandidatur zur Kreistagswahl kurz 
vorzustellen. 
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Nach einer „Fragestunde“ blieb für alle an diesem Abend noch 
Zeit, sich in Gesprächen nicht nur persönlich näher kennenzuler-
nen, sondern auch die Wahlkampfziele der gemeinsamen Liste 
der Freien Bürger/CDU bei der am 9. Juni stattfindenden Ge-
meinderatswahl kennenzulernen.

Die Liste Freie Bürger/CDU lädt alle Interessierten ein zu ei-
nem Rundgang im Schlossspark mit Anne Schwarz
Wann:  am 29. Mai 2024 um 18.30 Uhr
Treffpunkt: vor der Schlossscheune
Dauer:  ca. eine Stunde
Danach:  kleiner Umtrunk vor dem Eingang 
  zur Schlossscheune
Kosten:  keine
Inhalt:  
Anne Schwarz berichtet Wissenswertes über die Entstehung, die 
Geschichte und die Bäume, die mit der Erbauung des Schlosses 
und der Errichtung des Parks durch die Freiherren von Woellwarth 
untrennbar verbunden sind.
Der Park ist ca. 4 ha groß und wurde als „Englischer Landschafts-
park“ angelegt. Dem 1550 erbauten Schloss und seiner Bewoh-
ner diente er auch als Obstgarten. Zur Remstalgartenschau wur-
de der Park neu konzipiert und hat sich zu einem Kleinod 
entwickelt. Lassen auch Sie sich verzaubern! Wir laden Sie dazu 
herzlich ein! Am Ende laden wir Sie zu einem kleinen Stehemp-
fang ein, hierbei haben Sie auch Gelegenheit mit den Kandidaten 
unserer Liste ins Gespräch zu kommen.

SPD-Ortsverein Essingen
Einladung
Zur Vorstellung der SPD-Gemeinderatskandida-
ten am 7.5.2024 um 18.30 Uhr im Gasthaus 
„Bären“ in Essingen.
Unsere Gemeinderatskandidaten freuen sich, 
wenn möglichst viele neugierige und interes-

sierte Bürger den Weg zu uns finden.
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, um uns kennenzulernen, sich 
über unser Wahlprogramm zu informieren und mit uns ins Ge-
spräch zu kommen.
KLARTEXT REDEN. FRAGEN STELLEN. ANTWORT ERHALTEN!

VEREINSNACHRICHTEN

Abteilung Fußball
Spielberichte
Oberliga BW
Samstag, 4.5.2024, 15.30 Uhr
TSV Essingen – ATSV Mutschelbach 0:0
TSV Essingen mit Nullnummer gegen Mut-
schelbach

Der TSV Essingen bleibt im neunten Heimspiel in Folge unge-
schlagen, muss sich aber mit einem Punkt gegen den ATSV Mut-
schelbach begnügen. Damit steht der Aufsteiger weiterhin auf 
Platz 7.
Trainer Simon Köpf änderte seine Startformation gegenüber der 
Partie beim Göppinger SV (1:4) auf vier Positionen: Neu dabei 
waren Patrick Auracher, Besnik Koci, Erman Kilic und Niklas Groiß. 
Zwischen den Pfosten stand – wie schon in der Vorwoche – 
Youngster Nikola Jakovljevic. Und dieses Mal sollte es für den 
20-Jährigen ein angenehmeres Spiel werden. Die defensive Null 
stand nach 90 Minuten gegen den ATSV Mutschelbach. Die 
Mannschaft aus dem Landkreis Karlsruhe steht in dieser Saison 
für Spektakel: Im Schnitt fielen in Partien mit Mutschelbacher 
Beteiligung in dieser Spielzeit knapp 4,6 Tore. Das ist der höchs-
te Wert der Liga.
Doch an diesem Samstagnachmittag in der Carento-Arena war 
von Spektakel nicht viel zu sehen. Nach je einer Möglichkeit auf 
beiden Seiten gleich zu Beginn – für Essingen hatte Auracher eine 
gute Kopfballchance – verflachte die Partie. Viele lange Bälle 
prägten das Geschehen. Torraumszenen suchte man vergeblich. 
In der 39. Minute war Jakovljevic gefordert: Beim direkten Frei-
stoß von Kai Kleinert musste er sein ganzes Können aufbieten, 
um den Versuch zu entschärfen. Dean Melo und Groiß hatten 
kurz vor dem Seitenwechsel je eine gute Chance, scheiterten 
jedoch knapp.
Kurz nach dem Seitenwechsel war dann wieder Jakovljevic im 
Blickpunkt: Den Schuss von Felix Kendel parierte er per Fußab-
wehr. Köpf wechselte im Laufe des zweiten Durchgangs früh, 
nach knapp einer Stunde waren bereits vier frische Akteure auf 
dem Feld. Der TSV war im zweiten Durchgang die spielbestim-
mende Mannschaft, konnte sich gegen die diszipliniert agieren-
den Gäste jedoch nur wenig Möglichkeiten erarbeiten. Groiß war 
mit seinem Kopfball nach einer Flanke von Felix Nierichlo in der 
78. Minute am nächsten am Führungstreffer, doch Gästetorwart 
Dominic Bleich parierte und es blieb unter dem Strich bei der 
torlosen Punkteteilung.
TSV: Jakovljevic – Wiedmann (46. Nierichlo), Auracher (63. Biebl), 
Koci, Lang – Funk – Seifert, Kilic (58. Pfänder), Coban (58. Rösch), 
Melo – Groiß (81. Sapina)
Tore: —

Kreisliga B 2
Sonntag, 5.5.2024, 13.00 Uhr
1. FC Stern Mögglingen II – TSV Essingen II 1:2 (1:2)
Die 2. Mannschaft des TSV konnte die nächsten drei Punkte aus 
Mögglingen entführen. Die Malitzke-Elf kam etwas schwer in die 
Partie und musste bereits in der 18. Minute ein unglückliches Tor 
zum 1:0 für die Gastgeber hinnehmen. Erst danach wachte die 
Essinger Mannschaft auf und spielte zielstrebiger nach vorne. In 
der 32. Minute war dann Süle Dayan zur Stelle und konnte im 
Strafraum abziehen. Sein satter Schuss landete zum 1:1-Ausgleich 
in den Maschen. Nur vier Minuten später war der Torjäger erneut 
an der Reihe und nutze einen schweren Abwehrfehler der Mög-
glinger eiskalt zum 1:2 aus. So ging es dann auch in die Halbzeit-
pause.
Nach dem Seitenwechsel beherrschte der TSV II die Begegnung. 
Gute Gelegenheiten wurden aber nicht genutzt, oder der Keeper 
des FC Stern konnte parieren. So bei einem Schuss von Purschke, 
den der Torhüter aus dem Winkel holte. Ein weiterer Schuss von 
Purschke ging knapp vorbei und auch ein Abschluss von Peters 
landete nur um Zentimeter neben dem Gehäuse. In den letzten 
Minuten wurde es daher nochmals unnötig spannend und Mög-
glingen kam noch zu zwei guten Möglichkeiten. Dabei landetet 
ein Schuss an der Latte und das Leder sprang nach vorne weg an 
den Rücken von Torhüter Müller. Es gab Eckball und das Glück 
war auf Essinger Seite. Am Ende stand dann das knappe 1:2 fest 
und der 2. Tabellenplatz wurde gesichert.
TSV II: Müller, C. Seeliger, Pedro Althammer (38. F. Seeliger), 
Purschke, Mo. Richter, Walke, Adam (80. Neugebauer), Peters (87. 
Stuck), Engel (75. Weidner), Gschwind, S. Dayan
Tore: 1:0 Serince (18.), 1:1 + 1:2 S. Dayan (32. + 36.)

Vorschau
Oberliga BW
Sonntag, 12.5.2024, 15.30 Uhr
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TSV Essingen – SV Oberachern
Am kommenden Sonntag kommt der SV Oberachern in die Ca-
rento-Arena. Das Hinspiel endete torlos. Dort hatte die Köpf-Elf 
sehr viel Glück und konnte das Remis irgendwie verteidigen. 
Die Gäste stehen noch im Abstiegskampf und werden daher auch 
in Essingen um alles kämpfen, um an Punkte zu kommen. Darauf 
muss sich der TSV entsprechend einstellen.

Kreisliga B 2
Sonntag, 12.5.2024, 
15.00 Uhr
FSC Heidenheim – 
TSV Essingen II
Der TSV II spielt gegen den FSC 
Heidenheim in Lauterburg auf 
dem Kunstrasenplatz, da der FSC 
dort seine Heimspiele austrägt. 
Dieses Spiel sollte keinesfalls auf 
die leichte Schulter genommen 
werden, wenn man dort auch 
wieder punkten möchte.

Abteilung Badminton
Jeden Freitag ist in der Schönbrunnenhalle von 
19.00 – 20.00 Uhr Kinder- und Jugendtraining.
Anschließend von 20.00 – 22.00 Uhr für alle Er-

wachsenen ab 18 Jahren.

Achtung!! In den Pfi ngstsferien am 24.5. und 31.5.2024 ist kein 
Kinder-und Jugendtraining.

EINTRITTSKARTE

Oberliga-Heimspiel, Sa.  01.06.2024, 15.30 Uhr, Schönbrunnen-Stadion

SAISON 2023/24

TSV Essingen gegen VfR Mannheim

EINTRITT FREI

EINTRITTSKARTE

TSV Essingen gegen VfR Mannheim

EINTRITT FREI

EINTRITTSKARTE

Oberliga-Heimspiel, So.  12.05.2024, 15.30 Uhr, Schönbrunnen-Stadion

SAISON 2023/24

TSV Essingen gegen SV Oberachern

EINTRITT FREI

EINTRITTSKARTE

TSV Essingen gegen SV Oberachern

EINTRITT FREI

EINTRITTSKARTE

Oberliga-Heimspiel, Sa.  04.05.2024, 15.30 Uhr, Schönbrunnen-Stadion

SAISON 2023/24

TSV Essingen gegen ATSV Mutschelbach

EINTRITT FREI

ATSV Mutschelbach Sa.  04.05.2024 SV Oberachern Sa.  12.05.2024 VfR Mannheim Sa.  01.06.2024

Als Dank für die Unterstützung einer 
genialen ersten Oberligasaison

Ihr feuert an, ohne Eintritt zu bezahlen - Go for TSV!
3 Heimspiele – kostenlos für Alle. Über eine kleine Spende für die Jugend würden wir uns freuen.

three for freethree for free
Oberliga-Heimspiel,Anpfiff

immer um
15:30 Uhr

LAC Essingen
Leichtathletiksaison nimmt beim LAC Essingen 
an Fahrt auf
Erfolgreiche Formtests der Essinger Leichtathle-
ten
Das Sportfest in Weinstadt nutzte Benjamin Bey-
erle (U20) vom LAC Essingen als kleinen Formtest 
für die anstehenden Mehrkampfmeisterschaften 

in den nächsten Wochen. Der Essinger sicherte sich dabei zwei 
Tagessiege über die 100 m (11,43 Sekunden) und im Weitsprung, 
sowie einen zweiten Platz im Speerwurf mit 36,09 m. Dabei 
konnte der Mehrkämpfer im Weitsprung mit 6,10 m auch eine 
neue persönliche Bestleistung aufstellen.
Bernd Schreiner (M55) startete in Karlsbad, Geislingen und Kö-
nigsbach-Stein jeweils im Kugelstoßen und Diskuswurf. In Kö-
nigsbach-Stein verbesserte der Essinger seine Saisonbestleis-
tungen auf 10,80 m (Kugel) und im Diskuswurf auf 27,14 m. Hans 
Messner (M65) siegte in Geislingen mit starken 11,53 m im Ku-
gelstoßen und steigerte seine Saisonbestleistung mit dem Diskus 
auf 35,75 m.
Nadine Bange stellte ihre Vielseitigkeit in Moos Iznang (Boden-
see) unter Beweis. In 13,96 Sekunden über die 100 m, mit 4,63 m 
im Weitsprung und 29,17 m (neue persönliche Bestleistung) im 
Speerwurf startete die Essingerin sehr erfolgreich in die neue 
Leichtathletiksaison.
Jacob von Cube steigerte in Leinfelden-Echterdingen seine per-
sönliche Bestleistung im Stabhochsprung auf 2,70 m.

LaufTREFF des LAC Essingen erfolgreich unterwegs
Der 18. Fischbachhalbmarathon sorgte mit einer Rekordteilneh-
merzahl und einer herrlichen Stimmung für eine fantastische 
Atmosphäre einfach. Auf dem kupierten Kurs mit einem grandio-
sen Blick auf die schneebedeckten Berge und den Bodensee lief 
Andreas Nigrin (M45) in 1:44:09 Stunden auf den 19. Platz seiner 
Altersklasse. Christian Frey (M30) ging beim Haspa Marathon in 
Hamburg an den Start. Bei Deutschlands größtem Frühjahrsmara-
thon mit über 25.000 Läufern konnte der Essinger nach 3:47:44 
Stunden sein Marathondebüt feiern.

6 x Edelmetall an den LAC Essingen
Baden-Württembergische Meisterschaften – LAC Essingen lebt 
Teamspirit
Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Lang-
staffeln versprühte der LAC Essingen Teamspirit. Viele andere Ver-
eine waren erstaunt über die zahlenmäßige Präsenz aus Essin-
gen. Der Gastgeber die LG Hohenfels konnte im 
Langensteinstadion in Waldshut-Tiengen über 100 Staffeln be-
grüßen, die über die 4 x 400 m, 3 x 800 m und 3 x 1000 m von 
der Jugend U16 bis zu den Masteraltersklassen ihre Meister er-
mittelten. Der LAC Essingen konnte nach einem langem Wett-
kampftag als erfolgreichste Mannschaft mit insgesamt drei Meis-
tertitel, zwei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille gut 
gelaunt die lange Rückreise auf die Ostalb zurücklegen.

Auf die „Alten“ ist Verlass – viermal Edelmetall
Trotz Verletzungspech und gesundheitsbedingter Absagen gingen 
zwei Teams der LAC Essingen über die 4 x 400-m-Strecke an den 
Start. Wenn auch in diesem Jahr aufgrund der Gegebenheiten 
nicht mir Rekordzeiten zu rechnen war, tat dies der Motivation 
keinen Abbruch und kurzfristig wurden die Staffeln nochmals neu 
zusammengestellt. In der Altersklasse M60 lief Startläufer Roland 
Pfeiffer ein beherztes Rennen brachte seine Staffelkameraden in 
eine sehr gute Ausgangsposition und übergab als Erster den 
Staffelstab an Rainer Strehle, der wie Ernst Litau auf Position drei 
den Vorsprung für Schlussläufer Kai-Steffen Frank auf die weite-
ren Teams weiter ausbaute. Mit weit über 150 m Vorsprung lief 
Frank zum Baden-Württembergischen Meistertitel für die 
4 x 400-m-Staffel aus Essingen. In 4:28,89 Sekunden lief das 
Essinger Quartett deutsche Jahresbestzeit in der Altersklasse 
M60. In der Altersklasse M50 hielten sich Albert Bartle, Stefan 
Donn; Steffen Böhm und Carsten Lecon schadlos und sicherten 
sich ebenfalls in deutscher Jahresbestzeit die Goldmedaille. Über 
die 3 x 1000-m-Distanz konnten die Essinger an diesem Tag die 
zahlreichen Ausfälle leider nicht kompensieren und gingen daher 
statt der geplanten drei Staffeln nur mit einer Mannschaft in der 
M50 und M60 an den Start. Stefan Donn, Carsten Lecon und 
Kai-Steffen Frank mussten sich hier in einem spannenden Ren-
nen der KSG Gerlingen geschlagen geben und mussten sich mit 
der Silbermedaille zufriedengeben. Auf der Zielgeraden wäre 
Frank beinahe noch am Schlussläufer der Gerlinger Staffel vorbei-
gelaufen. Am Ende fehlten nur 2,5 Sekunden zu Gold. Die Mann-
schaft der M60 in der Besetzung Albert Bartle, Kurt Weinmann 
und Roland Pfeiffer sicherte mit ihrem Sieg dem Essinger Team 
dafür die dritte Goldmedaille an diesem Tag.

Teamgeist macht den Unterschied
Sehr gute Stimmung herrschte im Stadion anschließend bei den 
Staffelrennen über die 3 x 1000 m der Jugend U16. Startläufer 
Kian Janouschek ließ sich von dem hohen Anfangstempo seiner 
Konkurrenten und spulte in 3:07 Minuten die ersten 1000 m 
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souverän herunter. Damit brachte er das Team auf die zweite 
Position. Jacob von Cube ging ein hohes Anfangstempo auf sei-
nen 1000 m. Er übernahm sofort nach dem Staffelwechsel die 
Führung und baute diese kontinuierlich aus. Nach 600 m merkte 
man dem Essinger die hohe „Pace“ die er gegangen ist an und 
die Konkurrenten konnte wieder aufschließen. Auf den letzten 
100 m mobilisierte von Cube nochmals die letzten Reserven und 
behaupte die zweite Position. Schlussläufer Philipp Sturm liefer-
te sich bis auf die letzten Meter ein spannendes Rennen mit dem 
Läufer der LG Hohenfels. Am Ende war die Freude bei den Essin-
ger Jungs riesengroß. In 9:30:33 Minuten liefen sie zur Silber-
medaille. Damit hatte keiner gerecht. Von den Erfolgen der Jungs 
und Master beflügelt ging die 3 x 800-m-Staffel der weiblichen 
Jugend U18 in der Besetzung Finja Gügel, Elisabeth Gölz und 
Saskia Zeller über ihre Grenzen. Startläuferin Gügel brachte das 
Team als Drittplatzierte in eine gute Ausgangsposition. Gölz verlor 
zwar zwei Plätze konnte aber den Abstand auf den Bronzeplatz 
in Grenzen halten. Mit einer fulminanten ersten 400-m-Runde 
setzte sich Zeller an die dritte Position, die sie auf dem zweiten 
Streckenabschnitt locker verteidigen konnte. In neuer Vereins-
rekordzeit von 7:44:88 Minuten sicherte sich damit die drei Essin-
gerinnen die Bronzemedaille

Große Resonanz beim Einladungswettkampf des LAC Essingen
Leichtathletik: Der Deutsche Mannschaftsmeister der AK M60 des 
Vorjahres vom LAC Essingen setzt ein erstes Ausrufezeichen an 
die nationale Konkurrenz
Seit vielen Jahren mischen die Essinger Senioren in der Deut-
schen Spitze mit und seit vielen Jahren ist die Teilnahme am Fi-
nale der besten sechs Mannschaften Deutschlands in den ver-
schiedensten Altersklassen ein fester Bestandteil im 
Terminkalender des LAC Essingen. Um die Teilnahme am End-
kampf am 22.9. in Lage auch anderen Vereinen zu ermöglichen, 
hatten die Essinger zu einem Qualifikationsturnier in das Essinger 
Schönbrunnenstadion eingeladen. Die Vereine vom SSV Ulm, der 
StG Stuttgart-Häslach-Nürtingen und der LG Bibesheim/Escholl-

brücken/Crumstadt bei den männlichen Altersklassen M40 bis 
M70, sowie bei den Frauen der Altersklasse W40 vom SSV Ulm, 
dem TSV Friedberg, der LG Bad/Soden/Neuenhain und der StG 
Mittel/Unterfranken folgten der Einladung.
Motiviert bis in die Haarspitzen reisten Athletinnen und Athleten 
der Vereine an und zeigten bei besten Wettkampfwetter groß-
artige Leistungen. Aufgrund der erbrachten Punktzahlen haben 
fast alle Vereine eine gute Basis für die Endkampfteilnahme ge-
schaffen und können nun abwarten, was die gegnerischen Mann-
schaften in den kommenden Wochen abliefern werden. Vor allem 
bei den Frauen der W40 lieferte sich die vier Teams bis zu den 
abschließenden 4 x 100-m-Staffeln einen Wettkampf auf höchs-
tem Niveau. Alle vier Teams liegen mit ihren Punktzahlen weit 
über dem Vorjahresergebnissen der Finalteams.

Freude und Leid lagen beim LAC Essingen nahe beieinander
Der Veranstalter wollte jeweils mit einer Mannschaft in der AK 
M60 und M40 entsprechende Punktzahlen vorlegen, um nicht 
auf das Ergebnis der Baden-Württembergischen Meisterschaften 
Ende Juni angewiesen zu sein. Die Mannschaft der AK 40 wurde 
aber leider von krankheitsbedingten Absagen gesprengt, dass 
hier nun alles von dem Meisterschaftsergebnis abhängt. Viel 
besser lief es für das Team der AK 60. Trotz nicht optimaler Beset-
zung legte das Essinger Team die Messlatte für die restliche Kon-
kurrenz aus Deutschland nach diesem Wettkampftag hoch und 
darf damit von der Titelverteidigung träumen. Die Ausgeglichen-
heit des Essinger Teams trug ihre Früchte und so konnten nam-
hafte Ausfälle kompensiert werden. Der Teamgeist im Essinger 
Lager ist die große Stärke des Teams und so konnten mit 7.378 
Punkte ein Traumergebnis unter diesen Umständen erzielt wer-
den.
Das LAC-Frauenteam nutzte die Chance des Wettkampfangebotes 
zum Formtest im eigenen Stadion. Laura Frey, Jaqueline Böhm, 
Verena Knecht, Kristina Schmid, Jana Löffelhardt sammelten 
dabei sehr gute 6221 Punkte.

Jugend überzeugen mit starken Leistungen im Blockmehr-
kampf
Im Blockmehrkampf, hier müssen die Athleten in den fünf Dis-
ziplinen: 80 m Hürden, Weitsprung, 100 m und wahlweise über 
die 2000 m (800 m)/Ball oder Hochsprung/Speer bzw. Kugel/
Diskus an den Start gehen, zeigte der Nachwuchs des LAC Essin-
gen an diesen Tag ebenfalls starke Leistungen und schaffte ge-
schlossen die geforderte B-Norm für die Deutschen Meister-
schaften der Jugend U16. Das herausragendste Ergebnis gelang 

Philipp Sturm im Block Lauf mit 2.408 Punkte (aktuell 15. Platz 
in der Deutschen Bestenliste). Dabei stellte der Essinger über die 
2000 m, im Ballwurf, über 100 m und über die 80 m Hürden 
neue persönliche Bestleistungen auf. Im Block Sprint/Sprung 
übertrafen Mattis Orthen mit 2.505 Punkte, Charlotte Wagner mit 
2268 Punkten und Elisabeth Gölz mit 2511 Punkte, sowie im 
Block Wurf Kian Janouschek mit 2.390 Punkten und Jacob von 
Cube mit 2.310 Punkte die geforderte B-Normen und erzielten 
teilweise neue persönlichen Bestleistungen.

Simon Bayer startet in Freiluftsaison
Beim Meeting im Rechberghausen ist Simon Bayer ein 
guter Einstand in die Freiluftsaison gelungen. 
Die Siegesweite von 19,33 m und eine Reihe von weite-
ren Stößen über die 19 m-Marke lassen den Kugelstoßer 
des LAC Essingen, die lange Leidenszeit und den vorzei-
tigen Abbruch der Hallensaison vergessen. Zufrieden 
kann Bayer auf die weiteren anstehenden Aufgaben im 
Mai nach vorne blicken.
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Breitensport: Klein ober fein
Beim traditionellen Kochercup in Unterkochen 
war wieder eine Gruppe des LaufTREFFS des LAC 
Essingen am Start. In allen Altersgruppen waren 
die LAC`ler gut unterwegs und konnten persönli-
che Streckenbestzeiten, sowie Podiumsplätze 
ergattern. Bastian Winkler (Jahrgang 2014) konn-
te in der stark besetzten U13 sich gegenüber den 

älteren Läufern gut behaupten und in 5:57 Minuten den zweiten 
Platz belegen.
Jeweils ein Tagessieg ging an Paul Winkler (U8) 3:18 Minuten 
über die 800 m und Ernst Wolf (M70) 55:01 Minuten über die 
10-km-Distanz. Die 10-km-Strecke führte alle Läufer rund um den 
idyllischen Kocher-Ursprung und musste zweimal durchlaufen 
werden. Schnellster Essinger war Martin Winkler (M40) in 39:46 
Minuten auf dem 3. Platz seiner Altersklasse. Jeweils mit neuen 
Streckenbestzeiten finishten Davide Romano (M30) als Achter in 
47:25 Minuten und Pascal Hirsch (M20) als Neunter in 48:05 
Minuten.
Über die 5-km-Runde finishte Kurt Weinmann (M60) mit 26:57 
auf dem 11. Platz.

Skiclub Essingen
Mitgliederversammlung 
Skiclub Essingen e. V.
ACHTUNG! Neue Uhrzeit!
Zur Mitgliederversammlung am Dienstag, 
den 14. Mai 2024 um 20.00 Uhr im Gast-

haus Bären Essingen ergeht herzliche Einladung.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
  1.1 Bericht des 1. Vorsitzenden
  1.2 Bericht des Skischulleiters
  1.3 Bericht des Jugendwart
  1.4 Bericht des Schatzmeisters
  1.5 Bericht der Kassenprüfer
2. Entlastung
3. Verschiedenes
4. Sommerprogramm 2024 und Vorschau 2024/2025
Anträge können schriftlich bei Ernst Bauer, Steige 21 bis zum 
12.5.2024 eingereicht werden.
1. Vorsitzender Ernst Bauer

Vorankündigung Mitgliedsbeiträge
Liebe Mitglieder des Skiclub Essingen,
hiermit möchten wir Euch ankündigen, dass wir am Dienstag, 
den 21.5.2024 die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2024 einziehen 
werden.

Je nach Bank kann die Abbuchung bereits vorher auf einem 
Kontoauszug angekündigt werden. Die tatsächliche Wertstellung 
erfolgt erst am 21.5.2024.
Der Vorstand des Skiclub Essingen möchte sich bei allen Mit-
gliedern für Ihre Treue zu unserem Skiclub bedanken.
Euch allen einen schönen Sommer 2024!
Martin Braig, Kassierer

Senior*innentreff
Wetterabhängig: Radtour/Wandern/Sonstige Unternehmungen
Treffpunkt: donnerstags, 13.30 Uhr an der Schönbrunnenhalle
Weitere Infos bei Gerhard Drechsel (Tel. 920232) und Helmut 
Ilzhöfer (Tel. 6332)

Hallentraining
Skizwerge/Eltern-Kind Turnen 16.00 – 17.00 Uhr 
 in der Remshalle
Volleyball mittwochs ab 20.00 Uhr 
 in der Schönbrunnhalle
ab 18 Jahre freitags ab 20.00 Uhr 
 in der Schönbrunnhalle
Info bei Jürgen Altmann, Tel. 07173/6760

Radausfahrten 
Pedelec-Radler
Treffpunkt: jeweils dienstags um 17.00 Uhr 
am Essinger Feuerwehrgerätehaus
Streckenlänge bis 50 km
Guide: Gerhard Drechsel, Tel. 07365/920232

Bio-Radler
Treffpunkt: jeweils dienstags um 17.00 Uhr am Essinger Feuer-
wehrgerätehaus
Streckenlänge bis 60 km
Guide: Fritz Hoch, Tel. 07365/5112

„do war i au no net“-Radler (Pedelec- und Bio-Radler, gemischt)
Treffpunk: jeweils mittwochs um 17.00 Uhr (ab Mai um 18.00 h) 
am Essinger Feuerwehrgerätehaus
Streckenlänge bis 40 km
Guide: Ernst Lipp, Tel. 07365/5794
Für eine regelmäßige Teilnahme ist aus versicherungstechnischen 
Gründen eine Mitgliedschaft beim Skiclub Essingen erforderlich. 
Die Teilnehmenden sind aufgefordert, bei den gemeinsamen 
Ausfahrten einen Helm zu tragen.

Nordic Walking
Treffpunkt: samstags, 17.30 Uhr, am Parkplatz Theußenberg
Weitere Informationen unter www.sc-essingen.de

Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen 
 

 
Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen e.V. 
Heuwangweg 4, 73457 Essingen 

info@kultur-im-park.info 
www.kultur-im-park.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitglieder, liebe Gäste, 
 
 
Zu unserer 14. ordentlichen Mitgliederversammlung am  
 
Donnerstag, den 6. Juni 2024 um 19.30 Uhr in der Schloss-Scheune (!) in Essingen 
 
laden wir Sie herzlich ein. 
 
Als Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der                                                                     
Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Tagesordnung 

2. Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr 2023                                                                              
und Berichte der Leiter der verschiedenen Arbeitskreise 

3. Finanzbericht des Schatzmeisters für das Jahr 2023 

4. Bericht der Rechnungsprüfer 

5. Aussprache über die Berichte 

6. Entlastung des Vorstands 

7. Neuwahlen des Vorstandes inkl. der 6 Beisitzer und der Kassenprüfer auf 3 Jahre nach                                                    
§ 9 der Satzung der Kulturinitiative 

8. Vorlage des Haushaltsplans für das Jahr 2024 

9. Vorstellung des Jahresprogramms 2024/2025 

10. Verschiedenes  

 
Ergänzende Anträge oder Anregungen bitten wir fristgerecht beim Vorstand einzureichen. 
 
Besonderheit unserer Mitgliederversammlung ist die öffentliche Präsentation unseres neuen,                                
15. Jahresprogramms 2024/2025. Wir freuen uns auf einen zahlreichen Besuch. 
 
 
Essingen, den 7. Mai 2024 
 
Ihr Vorstand der  
Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen e.V. 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder, liebe Gäste,
zu unserer 14. ordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 

Donnerstag, den 6. Juni 2024 um 19.30 Uhr 
in der Schloss-Scheune (!) in Essingen laden wir Sie herzlich ein.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:
 1.  Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 

und der Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Tages-
ordnung

 2.  Jahresbericht des Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr 
2023 und Berichte der Leiter der verschiedenen Arbeitskreise

 3.  Finanzbericht des Schatzmeisters für das Jahr 2023
 4.  Bericht der Rechnungsprüfer
 5.  Aussprache über die Berichte
 6.  Entlastung des Vorstands
 7.  Neuwahlen des Vorstandes inkl. der 6 Beisitzer und  

der Kassenprüfer auf 3 Jahre nach § 9 der Satzung der Kultur-
initiative

 8.  Vorlage des Haushaltsplans für das Jahr 2024
 9.  Vorstellung des Jahresprogramms 2024/2025
 10. Verschiedenes
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Ergänzende Anträge oder Anregungen bitten wir fristgerecht beim 
Vorstand einzureichen.
Besonderheit unserer Mitgliederversammlung ist die öffentliche 
Präsentation unseres neuen, 15. Jahresprogramms 2024/2025. 
Wir freuen uns auf einen zahlreichen Besuch.
Ihr Vorstand der
Kulturinitiative Schloss-Scheune Essingen e. V.
Dr. Matthias Krull 
Dr. Rainer Lächele 
Dr. Christof Morawitz

Schützenverein Essingen
Rundenwettkampfergebnis
Freundschaftsrunde Großkaliber II
Am 3.5.2024 hatte der SV Essingen II einen neu-
tralen Wettkampf, d. h. er hatte keinen Gegner. 
Die Ringe werden allerdings ganz normal ge-
wertet, sowohl für die Mannschaft, als auch für 
jeden einzelnen.
Sie erzielten 798 Ringe.

Beste Schützen des SV Essingen II:
Bantel, Stefan mit  320 Ringe
Bingel, Ulrich mit  275 Ringe
Roth, Paul mit  203 Ringe

Schützenverein Lauterburg
Kreisliga Pistole/Revolver 2024
Aufgrund der merklichen Zunahme an Großkaliber-
schützen konnte die Sommerrunde wieder in 
eine Kreisklasse und eine Kreisliga aufgeteilt 
werden. Die Mannschaft des SV Lauterburg 
qualifizierte sich mit dem guten Ergebnis des 
Vorjahres für die Kreisliga, innerhalb derer nun 
16 Mannschaften mit insgesamt 91 Schützen im 

kameradschaftlichen Vergleich gegeneinander antreten.
Bei der ersten Begegnung unterlag der SV Lauterburg mit 1022 
zu 1060 Ringen der Mannschaft der SK Aalen-Nesslau III. Zwei 
Schützen schafften es gut unter die ersten zwanzig Teilnehmer, 
im Gesamtvergleich konnte mit der Mannschaft der 8. Rang er-
reicht werden. Bei der zweiten Begegnung gegen die Mannschaft 
der SSV Ebnat I reichte es mit 965 zu 864 Ringen zwar noch für 
einem Sieg, allerdings rutschte die Mannschaft damit im Gesamt-
vergleich auf den 13. Rang ab.
Die Einzelplatzierungen nach der 2. Begegnung:
Rang  Teilnehmer  Durchschnitt
8.  Eberle, Marcus  356,0
49.  Eberle, Anna Lena 321,5
52.  Schubert, Torsten  315,5
84.  Rauch, Jochen  178,5
91.  Schubert, Diana  96,5
Personell steht die Mannschaft des SV Lauterburg dieses Jahr mit 
fünf regulär und ursprünglich zwei gemeldeten AK-Schützen auf 
einer sehr gesunden Basis. Urgestein Josef Bulling ist leider nicht 
mit am Start und die Nachwuchsschützen stellen sich der Heraus-
forderung ihres ersten Rundenwettkampfes. Keine leichte Sache, 
denn jeder Stand hat seine Eigenheiten wie unterschiedliche 
Lichtverhältnisse, Schall-Rückkopplungen, Wetterabhängigkeit 
bei offenen Ständen vs. Zugluft durch die Belüftung im geschlos-
senen Tunnel, usw. Wie überall gilt, es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen, der Erfolg kommt mit regelmäßigem Üben und 
zunehmender Erfahrung.
Ausblick: In den nächsten Wochen wird das zunehmend schö-
nere Wetter für die Gestaltung der Bogenbahn genutzt, sodass 
unterschiedliche Altersklassen und Leistungsniveaus parallel 
trainieren können.
Termine: Am 29.5. um 18.30 Uhr Kreisjugendtraining in Fachsen-
feld. Jeden Mittwoch von 18.00 – 20.00 Uhr reguläres Training 
im Schützenhaus in Lauterburg. Private Feiern im Clubhaus/der 
Schießhalle per E-Mail unter: „miete@sv-lauterburg.de“ anfragen. 
M. Eberle

Obst- und Gartenbauverein Essingen
Einladung zur Ausfahrt zur Landesgartenschau 
in Wangen
Vom 26.4. – 6.10.2024 findet die Baden-Württem-
bergische Landesgartenschau in Wangen im Allgäu 
statt.

Alle Infos zur LGS und der Geländeplan unter Landesgartenschau 
Wangen 2024 – kunter bunter munter (lgswangen2024.de)

Der Obst- und Gartenbauverein Essingen besucht die Landes-
gartenschau am Sonntag, den 14.7.2024
Wir laden die Gartenfreunde Essingen, alle Interessenten und 
Mitglieder recht herzlich ein zur Ausfahrt zur LGS.
Wir werden mit dem Bus um 7.30 Uhr am Gasthaus Ritter starten.
Auf dem Rückweg von der LGS werden wir in einem Restaurant 
zum Vesper einkehren.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um baldmöglichs-
te Anmeldung.
Anmeldung bei Manfred Lieb telefonisch unter 07365/262 oder 
per E-Mail unter ogv-essingen@gmx.de.
Der Eintritt beträgt vergünstigt über den OGV 16,- C und für den 
Bus wird ein Unkostenbeitrag von ca. 30,- C erhoben.
Wir freuen uns auf eine großartige gemeinsame Ausfahrt aller 
OGV´ler und Gartenfreunde zur LGS und auf zahlreiche Teilnah-
me, bitte gebt rechtzeitig Bescheid.
Ihr Obst- und Gartenbauverein Essingen

JAHRGÄNGE

Jahrgang 1961/1962
Am 24. Mai 2024 treffen wir uns ab 18.00 Uhr im Remsgärtle
in Essingen zu einem gemütlichen Abend.
Über eine zahlreiche Teilnahme ( auch neu zugezogene Alters-
genossen ) freuen wir uns.
Euer Ausschuss

Jahrgang 1983/1984
Wir treffen uns am 17.5.2024 um 20.00 Uhr zu unserem nächsten 
AGV-Stammtisch im Vereinsheim des TSV Essingen. Wir wollen 
u. a. über unser anstehendes 40-er-Festle quatschen. Neuinte-
ressierte sind natürlich immer noch weiterhin gerne willkommen, 
wir freuen uns über eine rege Teilnahme.
Euer „Jahrgäng-Ausschuss“.

SONSTIGES

Kostenloses Vorbereitungsangebot „SINUS 9“ 
für zukünftige Auszubildende in Metall ver- 
arbeitenden Berufen startet wieder
Anmeldung ab sofort über den Ausbildungsbetrieb möglich
Im Zuge des Fachkräftemangels hat das Bildungsbüro Ostalb auf 
Wunsch ortsansässiger Metallbetriebe das Vorbereitungspro-
gramm „SINUS 9“ für zukünftige Auszubildende in Metall verar-
beitenden Berufen erneut aufgelegt.
Ziel der Maßnahme ist es, neue Auszubildende, die mit einem 
Hauptschulabschluss nach den Sommerferien in einem Metall 
verarbeitenden Beruf ihre Ausbildung starten, bestmöglich auf 
den Ausbildungsstart vorzubereiten und relevante Grundkennt-
nisse der Trigonometrie zu vermitteln.
Das Vorbereitungsangebot erstreckt sich über eine Woche, jeweils 
vormittags, von Montag, 15. Juli bis Freitag, 19. Juli 2024, ist kosten-
frei und wird an fünf Schulstandorten im Ostalbkreis angeboten.
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Interessierte Auszubildende reichen ihre Anmeldung über ihren 
Betrieb direkt bei der jeweils gewünschten Schule ein.
Anmeldeschluss ist Montag, 13. Mai 2024.
Die Umsetzung erfolgt durch Ausbildungsleiter aus den Betrieben 
und Lehrpersonal aus den beruflichen und allgemeinbildenden 
Schulen. Unterstützt wird SINUS 9 durch die Handwerkskammer 
Ulm (HWK), die Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg 
(IHK) und Südwestmetall Ostwürttemberg. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erhalten am Ende ein Zertifikat.
Für Fragen steht das Bildungsbüro Ostalb im Landratsamt Ost-
albkreis gerne zur Verfügung: Tel. 07361/503-1274, E-Mail: 
bildungsregion@ostalbkreis.de

Standortübersicht der durchführenden Schulen:
Schillerschule Aalen, Galgenbergstraße 40, 73431 Aalen
Anmeldung unter: info@gms-aalen.de
Beginn: 8.30 Uhr
Buchenbergschule Ellwangen, Pestalozziweg 4,
73479 Ellwangen
Anmeldung unter: joseph.ott@ellwangen.de
Beginn: 8.45 Uhr
Schillerschule Schwäbisch Gmünd, Rektor-Klaus-Straße 50,
73525 Schwäbisch Gmünd
Anmeldung unter: poststelle@04125039.schule.bwl.de
Beginn: 8.30 Uhr
Werkrealschule im Heckental, Lortzingstraße 20,
89518 Heidenheim
Anmeldung unter: leitungsteam@04114923.schule.bwl.de
Beginn: Wird noch bekannt gegeben.

KEA-BW Die Landesenergieagentur
150 der 1.136 Kommunen und Landkreise in Baden-Württem-
berg haben ein systematisches Energiemanagement oder 
sind auf dem Weg dahin
Kostenloses Online-Werkzeug Kom.EMS classic bundesweit im 
Einsatz
• Rund 13 Prozent der Kommunen im Südwesten haben ein 

systematisches Energiemanagement oder sind auf dem Weg 
dorthin

•  Bis zu 30 Prozent Energie lassen sich ohne Investition durch 
Energiemanagement einsparen

•  Online-Werkzeug Kom.EMS classic bundesweit im Einsatz; mit-
entwickelt von der KEA-BW

150 der 1.136 Kommunen und Landkreise in Baden-Württem-
berg nutzen aktuell das kostenlose systematische Energiema-
nagementsystem Kom.EMS classic. Das sind rund 13 Prozent. 
Dabei liegen die Vorteile dieses effizienten online-Werkzeugs auf 
der Hand: Es ist kostenlos, einfach zu handhaben und sein Ein-
satz entlastet die kommunalen Finanzen mit bis zu 30 Prozent 
Energieeinsparung. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur 
Baden-Württemberg (KEA-BW) hat Kom.EMS classic gemeinsam 
mit den Energieagenturen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thü-
ringens entwickelt. Geschulte Kom.EMS Coaches helfen beim 
Umsetzen des Prozesses. Deren Leistung wird zu 75 Prozent vom 
Land gefördert.
Ohne Investitionen loslegen: Energiemanagement ist die 
schnellste und einfachste Möglichkeit für eine Kommune, Kosten 
zu sparen. Die Abläufe in der Kommunalverwaltung werden so 
strukturiert, dass die Liegenschaften so wenig Energie wie mög-
lich verbrauchen. Damit es wirkt, muss es systematisch und in 
allen Bereichen der Verwaltung geschehen. Ein Werkzeug, das 
genau dafür entwickelt wurde, ist Kom.EMS classic. Mittels des 
Online-Tools können Verwaltungen ein Energiemanagement-
System aufbauen und verstetigen. Das Beste: Kom.EMS classic ist 
kostenfrei.
Lizenz zum Sparen
Mit Kom.EMS classic erwirbt jede Kommune die Lizenz zum 
Sparen. Bis zu 30 Prozent weniger Ausgaben für Energie sind für 
eine Kommune drin. Angesichts der Energiepreise bedeutet dies 
ein immenses Kosteneinsparpotential. Umso sinnvoller ist es für 
die 1.136 Kommunen und Landkreise in Baden-Württemberg, 
das Werkzeug zu verwenden. Bislang sind es bereits 150.

Kom.EMS classic arbeitet anhand von transparenten Kriterien. Es 
bewertet und optimiert. Ein funktionierendes Energiemanage-
ment-System ist die Voraussetzung für die kontinuierliche Opti-
mierung der energiebezogenen Leistungsfähigkeit einer kom-
munalen Verwaltung. Hierzu gehören sowohl die optimierte 
Betriebsführung der Bestandsgebäude als auch die der techni-
schen Anlagen.
Entwickelt haben das Werkzeug die Energieagenturen Baden-
Württembergs, Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens ge-
meinsam. Seit Oktober 2018 etablierten sie die Dachmarke Kom.
EMS (Schritt für Schritt zum Energiemanagement) in ihren Län-
dern. Inzwischen nutzen 13 Bundesländer dieses Werkzeug und 
es hat sich zum bundesweiten Standard entwickelt. Neben Kom.
EMS classic für das Energiemanagement wird voraussichtlich ab 
Herbst 2024 Kom.EMS zero für eine klimaneutrale Kommunal-
verwaltung zur Verfügung stehen.
Kontakt: energiemanagement@kea-bw.de
Webseite: https://www.komems.de/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activi-
ty:7185909828827893762

Zukunft Altbau

Erfolgreich Sanieren in zehn Schritten
Wegweiser Sanierungsleitfaden: komfortabel und klima-
freundlich wohnen
Zukunft Altbau veröffentlicht aktualisierte, barrierefreie Bro-
schüre.
Wer sein Haus energetisch saniert, spart Energiekosten, steigert 
den Wohnkomfort und leistet einen wertvollen Beitrag zum Kli-
maschutz. Wie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer vor-
gehen sollten, zeigt der „Sanierungsleitfaden Baden-Württem-
berg“ von Zukunft Altbau. Nun hat das vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm den 
Leitfaden überarbeitet und barrierefrei gestaltet. Die Expertinnen 
und Experten präsentieren von den ersten Schritten der Planung 
bis hin zur erfolgreichen Umsetzung alle relevanten Informatio-
nen, die für eine erfolgreiche Modernisierung wichtig sind. Der 
56 Seiten umfassende Ratgeber ist kostenfrei abruf- und bestell-
bar unter www.zukunftaltbau.de/material.
Fragen rund ums energetische Sanieren beantwortet das Team 
von Zukunft Altbau kostenfrei am Beratungstelefon unter 08000 
12 33 33 (Montag bis Freitag von 9.00 – 13.00 Uhr) oder per 
E-Mail an beratungstelefon@zukunftaltbau.de.
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, deren Immobilie in 
die Jahre gekommen ist, müssen in der Regel Sanierungsmaß-
nahmen vornehmen: Oft ist die Heizung veraltet, Fenster sind 
undicht oder die Gebäudehülle verfügt nur über eine unzureichen-
de Dämmung. Das verursacht hohe Heizkosten und ist schlecht 
fürs Klima. Wer sich Gedanken darüber macht, wie er oder sie die 
Modernisierung des Eigenheims am besten angeht und was man 
dabei beachten muss, findet in der kostenlosen Broschüre wert-
volle Tipps für den gesamten Sanierungsprozess – vom Start bis 
zur Fertigstellung. Zusätzlich gibt es in jedem Kapitel eine Check-
liste, in die individuelle Notizen eingefügt werden können.
Am Anfang stehen viele Fragen: Wie dringend muss ich sanieren? 
Wo fange ich an? Wer kann mich beraten? Wie viel wird das 
kosten? „Gerade die ersten Schritte sind von großer Bedeutung 
für das spätere Gelingen einer Gebäudesanierung“, betont Frank 
Hettler von Zukunft Altbau. Ein dringender Sanierungsbedarf be-
steht in jedem Fall, wenn die Heizung 20 Jahre oder älter ist. Auch 
ein Jahresverbrauch über 15 Liter Heizöl oder über 15 Kubik-
meter Erdgas pro Quadratmeter Wohnfläche signalisiert einen 
erheblichen Handlungsbedarf.
Ganzheitlich und nachhaltig beraten lassen
Unterstützung bei der Planung erhalten Hauseigentümerinnen 
und Hauseigentümer von unabhängigen Gebäudeenergieberate-
rinnen und -beratern. Sie erstellen einen individuellen Sanie-
rungsfahrplan (ISFP). Diese Beratung wird vom Bund finanziell 
unterstützt.
Eine Instandsetzung bietet auch die Gelegenheit, sich mit weite-
ren, grundsätzlichen Fragen zum Eigenheim zu befassen: Möch-
te ich mein Haus barrierefrei umbauen, damit ich auch im Alter 
noch gut darin wohnen kann? 



Will ich mich später vielleicht räumlich verkleinern und einen Teil 
meines Hauses vermieten? Wie könnte ich sinnvoll umbauen? 
Die Broschüre informiert im Kapitel „Die Gelegenheit ergreifen“ 
über ganzheitliche und nachhaltige Konzepte und darüber, wie 
diese sinnvoll in die Sanierung einfl ießen können.

Finanzplan erstellen, Fördermittel beantragen
Klar ist: Eine Modernisierung kostet Geld. Damit es während der 
Bauarbeiten kein böses Erwachen gibt, sollten Sanierungswillige 
bereits im Vorfeld einen realistischen Finanzplan erstellen. Dies 
ist auch im Rahmen der Gebäudeenergieberatung möglich. Fi-
nanzielle Unterstützung erhalten Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümer vom Staat. Energetische Maßnahmen werden 
mit hohen Summen gefördert. Welche Förderangebote es gibt 
und wie man diese beantragt, beschreibt die Broschüre auch.
Hilfe im Paragrafendschungel gibt es ebenfalls. Der Leitfaden 
benennt alle wichtigen Gesetze und Verordnungen, die es zu 
beachten gilt. Dazu gehören unter anderem das novellierte Ge-
bäudeenergiegesetz aber auch die Baunutzungsverordnung und 
die Landesbauordnung.

Das richtige Nutzungsverhalten nach der Sanierung
Schließlich erhalten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer 
Informationen zum Nutzungsverhalten nach einer erfolgreichen 
Sanierung. Dazu gehören das richtige Lüften und Heizen und 
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Abgerundet 
wird der Leitfaden mit mehreren Infografi ken wie etwa zu gän-
gigen Dämmstoffen oder zur Kellerdämmung.
Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von Wohn-
häusern gibt es auf www.zukunftaltbau.de.

An alle Verfasser von 

redaktionellen Beiträgen!redaktionellen Beiträgen!

Bitte achten Sie darauf, dass Bilder 
und Grafiken, die im Mitteilungsblatt 
abgedruckt werden sollen, 

nicht in Word-Dokumenten 
platziert werden,

da aus Qualitätsgründen eine ein-
wandfreie Wiedergabe im Druck 
nicht gewährleistet werden kann.
Es ist daher unbedingt erforderlich 
Bilder als separaten Dateianhang zu 
übermitteln, da wir uns ansonsten 
vorbehalten, diese nicht zu veröffent-
lichen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ihr Krieger-Verlag

Mini- oder Teilzeitjob,
frühmorgens als Zusteller (m/w/d)
Zustelltage Montag bis Samstag
Einsatz in Wohnnähe

Top-Ferienjob

Interesse? Mindestens 18 Jahre alt? Dann 
informieren Sie sich jetzt ganz unverbindlich. 

Kontakt: Ostalb Vertriebslogistik GmbH & Co. KG,
Tel. 07361 / 490 640, b.schlenker@ostalb-vertrieb.de,
schwaebische-post.de/zusteller
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